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Die Herren sind mit dieser Tagesordnung einverstanden. — Sie steht fest. Ich ertheile
das Wort dem Herrn Freiherrn von Loö zu einer Einladung.

Abgeordneter Freiherr von Loö: Meine Herren! Es ist von vielen Seiten gewünscht
worden, daß die Mitglieder unseres Landtages, die vom Lande sind, sich einmal vereinigeil
möchtenzur Besprechung von Fragen, die sie näher angehen, nnd zwar namentlich ist eine
Besprechung der in Berlin dein Landtage vorliegenden Steuergcsetzebezüglich ihrer Wirkung auf
die Landwirthschaft gewünscht worden. Nach Rücksprachemit einigen Kollegen, Herrn Pflug,
Herrn Lieven u. s. w. haben wir für Freitag Abend '/, 8 Uhr den Kaisersaal in der Casernen-
straße genommen. Ich erlaube mir also im Auftrage dieser Herren, die Herren vom Landtag
einzuladen, an dieser Besprechung theilzunehmen, und wenn einige der Herren jetzt nicht mehr
hier sein sollten, dann bitte ich, daß Sie die Güte haben, dies den Herren mitzutheilen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Ich schließe nnnmehr die Sitzung.
(Schluß 3 l/4 Uhr.)

Fünfte Sitzung
im Standehause zu Düsseldorf, am Freitag den 9. Dezember 1892.

Beginn: 1 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung.
1. Eingänge.
2. Wahl des Vorsitzendendes Prouinzialausschusses.
3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusscs, betreffend Ersatzwahl eines Mitgliedes des

Provinzialausschusses. DrucksachenNr. 5.
4. Antrag der I. Fachcommifsion zum Etat der Verwaltungslostcn der Landesbank der Nhein-

provinz für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 nnd vom 1. April
1894 bis 31. März 1895. DrucksachenNr. 1, Anlage V (Seite ?!—??) und Nr. 36.
Berichterstatter der Commission: Abgeordneter Dietze.

5. Erste und event, auch zweite Berathung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die »"
Geltungsbereichedes Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen Herzogthums Berg bestehenden
Pfandschaften, fuwie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888
über das Grundbuchwcsenund die Zwangsvollstreckung in das unbeweglicheVermögen im
Geltungsbereich des Rheinischen Rechts. Dazu Bericht des Pruvinzialansschnsscs. Druck¬
sachen Nr. 2? und 30.
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6. Antrag der I. Fachcommissionzur Vorlage der Königlichen Staatsregierung, betreffend
gutachtlicheAeußerung des Proviuziallandtags über die behufs Durchführung der Gcbäudc-
steuei-VeranIllgung auf dem Lande iu Aussicht geuommeuensogenannten Normalstädte und
Angabe etwaiger besondererprovinziellerEinschätznngsmerkmale für die bevorstehende Revision
der Gebäudesteuer - Veranlagung. Dazu Bericht des Proviuzialausschusscs. Drucksachen
Nr. 23, 29 und 37. Berichterstatter der Commission: Abgeordneter Michels.

?. Antrag der I. Fachcommifsiuuzum Etat der Berwaltuugskosten der RheinischenProvinzial-
Feuer-Societät für die Etatjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember1893 und vom 1. Januar
bis 31. Dezember 1894. DrucksachenNr. 1. Anlage IV (Seite 61—69) und Nr. 38.
Berichterstatter der Commission: Abgeordneter Becker.

8. Antrag der I. Fachcommissiunzum Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der
niederen landwirtschaftlichen Schuleu, sowie für die Unterstützung sonstiger landwirtschaft¬
licher Zwecke für die Gtatsjühre vom I. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April
1894. bis 31. März 1895. DrucksachenNr. 1, Anlage XVIII (Seite 385—387) und
Nr. 39. Berichterstatter der Commission: Abgeordneter Lieven.

9. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für
die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895. Drucksachen Nr. 1. Anlage XIX (Seite 389-391) und Nr. 40.
Berichterstatter der Commission: Abgeordneter Lieven.

10. Antrag der I. Fachcommissionzum Etat über die Einnahmen und Ausgaben für gewerb¬
liche Zwecke für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 uud vom 1. April
1894 bis 31. März 1895. DrucksachenNr. 1, Anlage XXV (Seite 457—459) und
Nr. 41. Berichterstatter der Commission: Abgeordneter Becker.

11. Antrag der 1. Fachcommissionznm Bericht und Autrag des Provinzialausschusses, betreffend
die Feuerwehr-Unfallkasse der Rheinprovinz. Drucksachen Nr. 2 und 42. Berichterstatter
der Commission: Abgeordneter Dietze.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll der
vorigen Sitzung liegt auf dein Bureau zur Einsicht offen. Heute führt zu meiner Rechten das
Protokoll Herr Abgeordneter Linz, die Rednerliste zu meiner Linken Herr AbgeordneterBroich.
Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigtdie Herren Theodor Croon und Friederichs. Es
ist mir mitgetheilt, daß die III. Fachcommission zur Vorberathung des Gesetzesüber das Klein,
bahnwesen sich in folgender Weise verstärkt hat durch Hinzuwahl der Herren: Becker, Destr6e,
Nings, Klein, Michels, Möllenhoff, Pflug, Quack, Raab und Scheidt.

Die heute zur Constituirung gekommeneDenkmalscommissionist in folgender Weise
constituirt worden: Vorsitzender: AbgeordneterIanhen; stellvertretenderVorsitzender:Abgeordneter
Freiherr von Loö; Schriftführer: AbgeordneterSchriller; stellvertretender Schriftführer: Abgeordneter
Wieland. Als Mitglieder werden fungiren die Herren Abgeordneten: Andreae, Becker, von Breu-
""g, Graf von Brühl, Conze, Courth, Fritzen, Dr. Frowein, Graf von Fürstenberg-Stammheim,
de Greifs, Haldn, Hoffmann, von Kühlwetter, Krupp, Kunz, Meuser, Freiherr von Plettenberg-
Mehrum, von Randow, Rings, Simons und Zweigert. Es ist inzwischeneingegangen zunächst
ein Schreiben Seiner Excellenz des Herrn Oberpräsidenten in Betreff der nothwendig gewordenen
Aenderung der statutarischen Bestimmungen für die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges
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auf die Arbeiter der Hausindustrie. Ich habe bereits Anordnung getroffen, daß dieses Schreiben
in Druck gelegt und den einzelnen Mitgliedern des Hauses zugefertigt wird, und zwar unter
Hinzufügung der statutarischenBestimmungen, wie sie von der KöniglichenStaatsregierung vor¬
geschlagenwerden. Ich werde die Sache mit Ihrer Zustimmung der II. Fachcommissionzur
Vorberathung überweisen.

Ferner ist eingegangen eine Petition RheinischerMineralquellenbesitzer,dahingehend, daß
für das linksrheinischeGebiet der Rheinprovinz ein Gesetz zum Schutz medizinischerprobter
Mineralquellen erlassen werde. Diese Sache isi der I. Fachcommission zu überweisen.

Ebenso würde an die I. Fachcommission die Petition der Vize-Oberwärterin Maria Menche
zu Godesberg um Gewährung einer Pension gelangen.

Endlich ist niir heute zugegangenein Schreiben des Herrn Professor Georg Frcnzen ans
Aachen, welcher einen Erliinterungsbericht zu dem von ihm ausgestellten Entwurf für das zu
errichtende Kaiser-Wilhelm-Denkmalüberreicht. Ich werde dieses Schreibender für die Vorbcrathung
der Kaiser-WilhelM'Denlmal'Angelegenheitcoustituirten Commissionzugehen lassen.

Es geht mir sodann in diesem Augenblickein Antrag aus dem Hanse zu, den ich den
Herrn Schriftführer zu verlesenbitte.

Schriftführer AbgeordneterLinz (liest):
„Hoher Provinziallandtllg wolle beschließen,

die Königliche Staatsregierung nm Vorlage eines Gesetzentwurfs zu bitten, durch welchen
in Abänderung der bezüglichen Bestimmungen des rheinisch-französischen Rechts, des
Preußischen Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 und der zu demselbenergangencu
Novelle vom 30. März 1880:
1. die Berechtigung der Uferbesitzerzum freien Fischfang in den Privatflüssen (Adja-

zenteN'Fischerei) aufgehobenund den Gemeindennach dem Vorgange des Iagdrechts
die Befugniß verliehen wird, die Fischereiin den Privatflüssen unter Wahrung der
Aodennutzungs-Interessender Uferbesitzer zu verpachten;

2. die Festsetzungder jährlichen Schonzeit der Fische nach Lage der verschiedenen ört>
liehen Verhältnisse,wenn nöthig innerhalb fester Zeitgrenzen,den Landespolizeibehörden
übertragen wird;

3. eine Erhöhung der Strafvorschriften gegen Fischfrevel, insbesondere soweit derselbe
gewerbsmäßigstattfindet, vorgesehen wird."

Unterschrift: Wallraf u. Gen.
Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Der Antrag ist von mehr als 20 Mitgliedern

unterzeichnet, die Unterstützung reicht demnach aus. Mit Ihrem Einverständniß werde ich diese
Sache der I. Fachcommissionzur Vorberathung überweisen.

Vor der Tagesordnung ertheile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Conze zu einer
kurzen Erklärung.

Abgeordneter Conze: Meine Herren! Im Berichte der KölnischenZeitung über die
Verhandlungen, die wir vorgestern gepflogen haben, sind meine Aeußerungen in der Denkmals-
angelegenheitin sehr scharfemAusdruck, den ich aufrichtig bedauere, wiedergegebenworden. Ich
habe nur der Sache dienen und Niemand verletzenwollen, weder die Künstler, noch die Herren
Preisrichter. Wenn mir unabsichtlich ein zu scharfer, schlechtgewählter,verletzender Ausdruck
entschlüpft ist, dann nehme ich ihn hier gern und bereitwillig zurück und bitte die verehrten
Herren, ihn in Ihren, Gedächtniß durch einen recht milden und freundlichenersetzen zu wollen.
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Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Wir treten in die Tagesordnung ein und werden
als ersten Gegenstand zu behandeln haben die Wahl des Vorsitzenden des Provinzial-
ausschusses. (Abgeordneter Becker: Ich bitte ums Wort,), Ich ertheile das Wort dem Herrn
AbgeordnetenBecker.

Abgeordneter Becker: Meine verehrten Herren! Ich möchte mir den Vorschlag erlauben,
dah Sie zum Vorsitzendendes Provinzialausschusses unseren derzeitigenHerrn Vorsitzenden des
Provinziallandtages wählen. (Lebhafter Beifall) Daß er in der Lage ist, den Prouinzialausschuh
geschäftlich zu leiten, beweist die Art und Weise, wie er es bisher verstanden hat, unsere große
Versammlung hier zu leiten. Er ist auch in den Geschäften des Provinzialausschusses bekaunt,
weil er seit Bildung desselben,dessen Mitglied ist. Er verfügt endlich über die nöthige freie Zeit,
um auch alle Obliegenheiten desselbengewissenhaft und treu zu erfüllen. Aus diese,» Gesichts¬
punkte glaube ich, in dem Sinne einer großen Zahl der Herren zu handeln, wenn ich mir diesen
Vorschlagerlaube. (Beifall)

Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Meine Herren! Eine Akklamationswahlist nach
unserer Geschäftsordnungdann angängig, wenn von leiner Seite des Hauses Widersprucherfolgt;
das geschieht nicht, ich darf es also als Ihren Willen annehmen, mir die Stelle als Vorsitzenden
des Provinzialausschusses zu übertragen. Nehmen Sie für diese Ihre Wahl, meine Herren,
meinen herzlichsten und aufrichtigsten Dank. Indem ich dieselbe annehme,bin ich mir wohl bewußt,
wie bedeutendund umfangreich die Pflichten sind, deren Erfüllung, Sie von mir erwarten. Ich
hoffe dabei aber auf Gottes Beistand und auf die bereitwillige Unterstützungder Herren Kollegen
im Ausschusse. Möge es mir gelingen, die Arbeiten des Ausschusses, welche ihm im Rahmen der
provinziellen Selbstverwaltung überwiesen werden, zum Heile unserer schönen Provinz zu glück¬
lichen Erfolgen zu führen. (Lebhafter Beifall.)

Wir haben sodann zum folgenden Gegenstand der Tagesordnung zu verhandeln über
den Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Ersatzwahl eines
Mitgliedes des Provinzialausschusses.

Die Sache liegt Ihnen unter Nr. 5 der Drucksachen vor. Es handelt sich um die Ersatz¬
wahl für den verstorbenen Herrn Gcheimrath Adam« von Coblenz,als dessen Stellvertreter im
Ausschusse bisher fungirt hat Herr Direktor Klein. (AbgeordneterBecker: Ich bitte ums Wort
zur geschäftlichen Behandlung.) Zur Gefchäftsordnunghat das Wort der Herr Abgeordnete Becker.

Abgeordneter Becker: Meine Herren! Der Provinzialausschuß ist bis jetzt nach den
verschiedenen Interessengruppen zusammengesetzt, welche der Landtag vertritt, und auch nach der
örtlichenAusdehnung, nach den Regierungsbezirken,die der Landtag umfaßt. Der Vertreter,
dessen Ersatzwahl heute leider zu thätigen ist, gehört mit zu den Vertretern der Stadtkreise, und
^ persönlichhätte den Wunsch, daß die Vertretung der Stadtkreise keine Verminderung erführe,
zumal diese Vertretung schon jetzt im Ausschusseeine verhältnißmäßig sehr geringe ist. Gleich¬
zeitig haben wir, nachdemwir soeben unseren Herrn Vorsitzenden zum Vorsitzenden des Provin¬
zialausschusses gewählt haben, an seiner Statt ein neues Mitglied in den Provinzialausschuß zu
"ählen. Da« entspricht den Bestimmungen der Provinzialordnung. Wir haben endlich bei allen
Wahlen zum Provinzialausschuß, wenn mich mein Gedächtnißnicht täuscht, bisher immer zunächst
^n Vorschlag der Vertreter aus dem betreffendenRegierungsbezirkentgegengenommen.

Aus allen diesen Gesichtspunkten mochte ich anheimgeben, ob wir nicht heute die
Wahl noch aussetzenwollen. (Lebhafter Widerspruch) ob wir nicht die beiden Wahlen an einem
"«deren Tage thätigen sollten, (Erneuter Widerspruch) und ob nur nicht zu diesen beiden
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Wahlen dann Vorschläge der betreffenden Mitglieder der Regierungsbezirke entgegennehmen.
Wie weit diese bereit sind, auf den Gesichtspunkt Rücksicht zun ehmen, daß es sich jedenfalls in
einem Falle, um einen Vertreter der Stadtkreise und städtischenInteressen handelt, das will ich
dann getrost den Vertretern der betheiligten Regierungsbezirke überlassen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Zur Geschäftsordnung hat Herr Abgeordneter
Dr. Schmidt das Wort.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Meine Herren! Es ist bisher hier Sitte gewesen, dah
bei solchen Wahlen für den Provinzialausfchuß die Vorschläge des Regierungsbezirks entgegen
genommen wurden, und da jetzt eben der Regierungsbezirk Coblenz sich über die Wahlen, die in
ihm zu thätigen sind, schlüssig gemachthat, so kann ich mich dahin aussprcchen, daß wir gleich
heute die Sache abmachen, (Zustimmung) so wie sie auf der Tagesordnung steht. Darf ich
die Herren nennen?

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Erlauben Sie, Herr Abgeordneter, ich werde doch
zunächstdie Meinung des Hauses darüber feststellenmüssen, ob nach dem Antrage des Herrn
Abgeordneten Becker die Sache bis zu derjenigen Sitzung vertagt werden soll, in welcherdie
Ersatzwahl für den Regierungsbezirk Aachen stattfindet, oder ob wir uns heute schon mit der
Wahl für den RegierungsbezirkCoblenz befassen sollen. Zur Geschäftsordnunghat Herr Abgeordneter
Lieven das Wort.

Abgeordneter Lieven: Meine Herren! Ich glaube, wenn sich der Bezirk über den
Kandidaten geeinigt hat, dann würden wir die Wahl heute gerade so wohl vornehmen können
wie an einem anderen Tage, (Zustimmung) der Bezirk Nachen wird sich dann auch einigen und
fväter dann seine Vorschlagemachen. Ich sehe aber keinen Grund ein, daß wir die heute fest¬
gesetzte Wahl verschieben sollen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Das Wort hat Herr Abgeordneter Neussel.
AbgeordneterNeussel: Ich bin auch entschieden der Ansicht, daß die Sache heute erledigt

wird. Der Bezirk hat sich selbst geeinigt und Herr Dr. Schmidt kann die Vorschläge dem
Hause unterbreiten. Wir waren meines Wissens einstimmig.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Ich bitte nunmehr diejenigen Herren, welche die
Wahl heute vornehmen möchten, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Majorität. Wir treten
also in die Wahlhandlung ein. Wünschen Sie das Wort Herr Dr. Schmidt? Ich ertheile
es Ihnen.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Für die Stelle des Herrn Iustizrath Adams ist der jetzige
Stellvertreter Direktor Klein als wirkliches Mitglied einstimmig in Vorschlag gebracht worden.
(Bravo!)

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Die Akklamationswahl ist zulässig, wenn kein
Widerspruch erfolgt. — Das ist nicht der Fall. Mit Ihrer Zustimmung kann ich also fest¬
stellen, daß der hohe Landtag den Herrn AbgeordnetenKlein als Mitglied des Provinzialausschusses
an Stelle des Herrn Geheimen Iustizrath Adam« gewählt hat. Ich ertheile Ihnen (zum Ab¬
geordnetenDr. Schmidt) das Wort zum ferneren Vorschag.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Da hierdurch eine Stelle als Stellvertreter erledigt worden
ist, sind die Vertreter des Regierungsbezirks Coblenz ebenfalls zur Wahl eines Stellvertreters
übergegangen, und da ist mit großer Majorität — ich glaube, ich kann sagen, mit Einstimmigkeit --
Herr AbgeordneterEngelsmann in Vorschlag gebracht worden.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Erfolgt Widerspruch gegen die Altlamations-
wahl, wie sie uns vorgeschlagen ist? .. Das ist nicht der Fall. Ich stelle daher fest, daß durch



37, RheinischerProvinziallandtag, 5. Sitzung am 9. Dezember 1892. 133

die AkklamationswahlHerr AbgeordneterEngelsmann zum stellvertretenden Mitgliede des Provinzial-
ausschussesgewählt worden ist. (Herr Abgeordneter Becker: Ich bitte nochmals ums Wort.)
Herr Abgeordneter Becker hat das Wort.

AbgeordneterBecker: Meine Herren! Ich möchte nur nur erlauben, darauf hinzuweisen,
daß nach der Wahl des Herrn Klein, mit welcher ich sonst ganz einverstanden bin, immerhin
ein städtischer Vertreter weniger im Provinzialausschuß vorhanden sein wird als bisher, so das;
nur noch zwei städtische Vertreter unter den 13 Mitgliedern des Provinzialausschusses sind. Es
entspricht das nicht den sonstigen Verhältnissen, am wenigsten den Steueruerhältnissen, da die
Stadtkreise über die Hälfte der Prouinzialsteuern zu tragen haben. Ich möchte deshalb wenigstens
den Herren aus dein RegierungsbezirkAachen von dieser veränderten Sachlache Kenntniß geben
und ihnen anheiln stellen, ob sie es nicht für geboten halten, im Interesse der ausgleichenden
Gerechtigkeit diesen Zustand zu korrigiren. (Bravo!)

Stellvertretender VorsitzenderIanhen: Wir gehen über zu Nr. 4 der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachcommission zum Etat der Verwaltungskosten der
Landesbank der Nheinprovinz für die Etatsjahre vom 1, April 1893 bis
31. März 1894 und von 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Referent der Commissionist Herr Abgeordneter Dietze, dem ich das Wort ertheile.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der Etat der Landesbank befindet sich in dem

Ihnen zugestellten Etat auf Seite 72, 73 und folgenden Seiten. Die Einnahmen balanciren
mit der Ausgabe und zwar im Betrage von 101890 M. In der ersten Fachcommission hat
dieser Etat zu keiner Ausstellung Veranlassung gegeben, und es wird Ihnen von der I. Fach-
commissionder Antrag gestellt:

„Hoher Provinziallandtag wolle den bezeichneten Etat unverändert annehmen."
Ich erlaube mir nun die Frage, ob ich die einzelnen Positionen durchgehensoll, oder ob

Sie den Etat en Kloo fo genehmigenwollen, (Rufe: en blo«)
Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Darf ich die Meinung des hohen Haufe« dahin

feststellen, daß wir die on dIoo-Annahme beschließen?(Zustimmung.) Das allgemeineKopfnicken
scheint mir diefe Absicht zu bestätigen.

Dieser Gegenstand der Tagesordnung wäre demnach erledigt und wir kämen weiter
zu Nr. 5 der Tagesordnung:

Erste und eventuell auch zweite Berathung des Entwurfs eines Gesetzes,
betreffend die im Geltungsbereiche des Rheinifchen Rechts außerhalb
des vormaligen Herzogtums Berg bestehenden Pfandfchaften, sowie die
Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888 über das
Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Ver¬
mögen im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts. Dazu Bericht des
Provinzialausschusses. ^ «,.... cv ^

AIs Vertreter der KöniglichenStaatsregierung wird der vortragende Rath im Justiz¬
ministerium, Herr Geheimer Ober-Iustizrath Vietsch fungiren. Referent für das Plenum ist Herr
AbgeordneterIorissen. Ich ertheile demselbendas Wort.

Abgeordneter Iorissen: Meine Herren! Durch das Vertrauen des hohen Hauses zum
Berichterstatter über den diese Nummer der Tagesordnung bildenden Gesetzesvorschlag berufen,
"laube ich mir Ihre Aufmerksamkeitfür kurze Zeit in Anspruch zu nehmen. Die Behandlung
«nes solchen Gegenstandes, meine Herren, leidet in der Regel an einer gewissen Trocken-
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heit; ich werde mich deshalb bemühen, Sie nicht länger als überhaupt nöthig dafür in Anspruch
zu nehmen.

Meine Herren! In Drucksache Nr. 2? ist Ihnen der Gesetzesvorschlag zugegangen, der
auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 24. Novemberd. I. Seitens des Herrn Iustizministers
dem Provinziallandtag der Nheinprovinz zur gutachtlichen Aeußerung vorzulegen, angeordnet
worden ist. Dieser Gesetzentwurfträgt die Ueberschrift: „Gesetz betreffenddie im Geltungsbereich
des RheinischenRechts außerhalb des vormaligen Herzogtums Berg bestehenden Pfandschaften,
sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888 über das Grundbuch¬
wesen und die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen im Geltungsbereichdes Rhei¬
nischen Rechts."

Meine Herren! Es sind zwei Gegenstände, in Bezug auf welche hervorgetretenen Be¬
dürfnissen durch dieses Gesetz Abhülfe geschaffen werden soll. Zunächst waren es die Schwierig¬
keiten, welche sich bei einem Rechtsinstitute, das sich aus früherer Zeit in denjenigen Theilen des
LandgerichtsbezirksAachen, welche früher unter Iülichschem Landrecht gestanden haben, bei der
Anlegung des Grundbuches in Bezug auf die Pfandschaftcn ober Versatzgrundstücke,wie sie auch
genannt werden, ergeben haben; Schwierigkeiten,welche nach Lage der Sache und auch nach dem
Urtheil des Oberlandesgerichts anders, als im Wege der gesetzgeberischenInitiative nicht werden
beseitigt werben können.

Sodann handelt es sich um verschiedene Abänderungen des Einführungsgefctzes über
das Grundbuchwesen,welche dazu dienen sollen, entschiedene Erleichterungen bei der Einführung
des Grundbuchwefens zu bieten, dann aber auch in Bezug auf das Kostenwefen solche Erleich¬
terungen herbeizuführen.

Was den ersten Gegenstand angeht, meine Herren, so gestatte ich mir, mit einigen
Worten auf die allgemeine Begründung des Gesetzeseinzugehen. Im Nechtsgebiet des früheren
RheinischenLandrechts, im Iülich'schen, im Bergischen Recht gab es damals vielfacheBeschrän¬
kungen der Eigenthumsübertragung und des Gigcuthumserwerbes. Es existirte da das Anerben-
recht, es existirte das eheliche Verfangenschaftsrecht, auf Grund dessen Seitens der Eltern oder
der Ehegatten verkaufte Immobilien später »ach deren Tode einem Netrakt unterlagen, es
cristirten namentlich auch vielfache Verhinderungen des Eigenthumcrwerbes, persönliche Behin¬
derungen, welche in der Standesangehörigkcit und in dem Berufe der verschiedenen Nechtsgcbicts-
cingesessenen ihren Grund hatten, und um nun diesen Erschwerungen des Immobilienvcrkehrs
die Spitze abzubrechen, ist eben dieses Institut der Pfandschaft oder des Versatzes ins Leben
gerufen worden. Um den Zweck der Immobiliarvcräußerung erreichen zu können, kleideteman
das Geschäft in eine andere Form ein, und zwar in die Form eines Darlehns mit Verpfändung
des Grundstücks, welches man übertragen wollte. Der Veräußerer des Grundstücks übernahm
die Rolle des Darlchnsnchmers, und der Erwerber die des Darleihers; das Darlehn selbst
stellte den vereinbarten Preis des Grundstücks dar und der Darlchnsnehmcr räumte nun gegen
Zahlung dieses Preises dem Darlehnsgcbcr nicht nur eine Hypothek ein, so daß der Darlchns-
nehmer im Besitze blieb, sondern er räumte als Pfandschaft oder Versatz den Besitz und Genuß
des Grundstücks selbst den, Darlehnsgcber ein. Dabei war dann weiter bedungen, daß Zinsen
Seitens des Darlehns nicht besonders stipnlirt werden, sondern daß der Genuß der Darlehns-
summe sich mit dem Genuß des Grundstücks, welches in Pfcmdschast übertragen wurde, coM-
pcnsiren sollte. Es war also die Vertragsabsicht gar nicht auf Sicherung des Darlehns
gerichtet, sondern nur auf die Übertragung des materiellen Eigenthums. Um aber die Form
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des Darlehns zu wahren, wurde dann allerdings eine Kündigungsfrist stipulirt, die war aber
in sehr weiten Fristen von 29, 49, 99 Jahren gegriffen, und es wurde dabei bedungeu, daß der
Darlehnsgeber überhaupt von dieser Kündigung leinen Gebrauch sollte machen tonnen. Der
Darlehnsnehmer, in Wirklichkeitder Verkäufer, sollte das allerdings können, aber um ihm jedes
Interesse dabei zu nehmen, von dieser Kündigung Gebrauch zu machen, war dann weiter
stipulirt, daß, wenu er dies wirklich that, er sich dann gefallen lassen mußte, daß ihm der
Darlehnsgeber und bisherige Pfandschaftsbesitzcralle diejenigen Verwendungen, die er während
der Zeit der Pfandfchaft auf das Gruudstück gemacht hatte, in Rechnung bringen lounte, und
zwar Verwendungen jeder Art, nothwendige, nützliche und aus Aunehmlichkeitsrücksichtcn gemachte
Aufwendungen und zwar lediglich nach der Maßgabe, welche er, der Verfatznehmcr. felbst zu
bestimmen hatte.

In Folge dessen wurde dann auch von dieser Kündigung nur in den allerseltensten Fällen
Gebrauchgemacht, und es war der Zweck, den man mit diesem Institut erreichen wollte, vollständig
dadurch erreicht worden. Diese Versatzstücke konnten verhypothesirt werden, sie konnten vererbt
und veräußert werden und es war in Bezug hierauf mit dem wirklich formellen Eigenthum nur
ein sehr geringer Unterschied. Bei der Einführung der französischen Rechte in den Rheinlanden
und bei der Aufhebung der damals bestehenden Landrechte, wurden natürlich auch jene Beschrän¬
kungen des Immobilienverkehrs aufgehoben und der Zweck, derartige Pfandfchaften zu constituiren,
siel damit weg. Die Pfandfchaften die aber damals bereits existirten, blieben fortbestehen, nur
kamen sie in eine ungünstigere rechtlicheLage für den Pfandbesitzer. Die Rheinische Rechtsprechung
stellte nämlich fest, daß. eine Verhypothesirungdieser Versatzgüter nicht weiter zulässig sei. Im
Vergischen, meine Herren, wo diese Versatzgeschäfte ganz außerordentlich häusig waren, entstand
dadurch eine Kalamität, indem eine Masse von Grundstücken nun kreditunfähig wurden, und
bereits im Jahre 1842 ist damals durch eine KöniglicheVerordnung mit Gesetzeskraft den Uebel¬
ständen Abhülfe gefchaffen worden, man setzte damals eine 5 jährige Frist ein, innerhalb deren
die Pfandfchuldner ohne Rücksicht auf die in dem Vertrag bestimmtenKündigungsfristen gehalten
sein sollten zu kündigen, um dann eventuell die Pfandfchillinge zu zahlen und ihre Grundstücke
zurückzuerhalten. Es waren da auch Klagefristen gegeben und da sind diese Sachen auf folche
Weise vollständig erledigt worden. Für diese Theile der Provinz braucht also eine Fürsorge nicht
weiter getroffen zu werden. .

In Bezug auf die Iülichschen Länder und andere Theile der Rheinvrovmz, wo diese
Pfandschaften auch wohl hin und wieder vorkamen, hat sich das Bedürfniß, eine derartige gesetzliche
Verfügung zu treffen,bisher deshalb nicht geltend gemacht, weil mit der Zeit das Andenkenan diesen
Versatzcharaltermehr und mehr in Vergessenheitgerathen war. Da überhaupt bei der Thatigung
dieser Verträge die Kündigung ernstlich nicht gewollt war, geschah sie nicht. Die Versatzguter
gingen aus der einen Hand in die andere und die zur Kündigung Berechtigtengenethen deshalb
dem Versatzinhaber vollständig außer Kenntniß. Erst als das Grundbuch angelegt wurde und
nunmehr die Vorlage der Besitztitel erforderlich war, da sind die Schw'engketten entstanden,
denen heute begegnet werden soll. Die Grundbuchrichterweigerten sich nämlich, diese Versatzgüter
°uf Grund der vorliegenden Titel als Eigenthum in das Grundbucheinzutragen,und tue betreffenden
Beschwerdenan das Oberlandesgerichtsind von diesem mehrfach übereinstimmend"dem Sinne
d°r Grundbuchrichterentschieden worden, und das Oberlandesgerichthat es denn auch selbst als
«nzige Abhülfe bezeichnet, daß eben auf gefetzgeberischem Wege hier eingegriffen werde. In
dieser Beziehung, meine Herren, ist Ihnen nun auch das betreffende Gesetz vorgelegt worden, und
ich werde mir erlauben, später auf die einzelnen Nestimmungeneinzugehen.
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Bezüglich des weiteren Gesetzes, welches sich auf die Anlegung des Grundbuchesbezieht,
und welches Erleichterungen hierfür bringen soll, handelt es sich um die Erleichterung der
Bekanntmachungen, die nöthig sind, um die Rechte Dritter bei Anlage des Grundbuches zu
sichcru. Es handelt sich um eine Abänderung bei einzelnen Bestimmungen, welche durch die
Rheinische Gesetzgebungbei Versteigerungen geboten ist, und es handelt sich darum, daß für die
Kosten eine Erleichterung dann eintritt, wenn einzelne Grundstücke oder Grundcomplexe teil¬
weise dem Grundbuchrechtunterliegen und thcilweise noch uach dem alten Recht zu beurtheilen
sind, und nunmehr eine Kostenhäufungstattfindet. Da das Gruudbuch bezirksweise aufgelegt wird,
fo kann es sehr leicht kommen, daß ein einzelner Gutsbezirknoch zum Theil unter dem bestehenden Rhei«
nischen Recht gelegen ist, zum Theil unter dein des Grundbuchrechtesliegt, und wenn Versteigerungen
oder wenn Eintragungen stattfinden mußten, die Gebühren doppelt bezahlt werden, und in dieser
Beziehung ist hier gesetzgeberischeingeschrittenworden, um damit eine Erleichterung herbeizuführcu.

In Bezug, meine Herren, ans die Pfandschaften bestimmt nun das Gesetz in Artikel I:
„Die im Geltuugsbereich des Rheinische,!Nechts außerhalb des Bezirks des vormaligen Herzog-
thums Berg belegencn Grundstücke,welche vor dem Inkrafttreten des RheinischenCivilgesetzbuches
in Gemäßheit des damaligen Rechts zu uuberechnetem Genusse in Pfandschaft oder Verfatz
gegebenund bisher belasten worden sind, werden nach Maßgabe der nachstehendenVorschriften
Eigenthum der Pfaudschaftsbesitzer."

Das Charakteristikum dieser Art des Besitzes ist nämlich in dem Ausdruck „Grund¬
stücke, die zu uuberechnetemGenusse in Pfandfchaft oder Versatz gegebcu worden sind" zu suchen.
Es braucht das, wie die Motive sagen, nicht ausdrücklich in dem betreffenden Titel 'gesagt zu
werden, es muß sich bloß aus demselbenergeben, daß ein solches Verhältniß gewollt ist, und
eben hieraus schließt man, daß der Versatz eigentlich au die Stelle einer Eigeuthumsübertraguug
hat treten sollen. In dem Artikel I wird nun bestimmt,daß „wer als Berpfänder oder Rechts¬
nachfolger desselben an einem Grundstückeder bezeichnetenArt Eigcnthumsansprüche zu haben
vermeint, verpflichtet ist, seine Ansprücheinnerhalb einer mit dem 31. März 1894 ablaufenden
Frist bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grundstück belege» ist, unter bestimmter
katastermäßiger Bezeichnung des letzteren uud Benennung des zeitigen Pfandschaftsbesitzers
anzumelden und innerhalb einer weiteren mit dem 31. März 1895 ablaufenden Frist entweder
das Grundstück auf Gruud gütlicher Einigung einzulösen oder bei dem zuständigen Gerichte
Klage auf Rückgabe desselben gegen Zahlung der Eiulösuugssumme zu erheben. Die Klage
auf Rückgabeist ohne Rücksicht auf vertragsmäßig festgesetzte Ginlösungsfristen zulässig".

Es ist hier, meine Herren, das Vorbild der VergischenVerordnung maßgebend gewesen;
es werden eben Fristen festgesetzt, innerhalb deren ohne Rücksicht auf die im Vertrage stipulirten
Einlüsungsfristen eine Anmeldung erfolgen soll, und innerhalb welcher Frist dann die Einlösung
stattzufinden hat; erfolgt diese Einlösung nicht, dann soll, wenn auch innerhalb einer weiter
gestellten Frist eine Klage nicht erfolgt, nunmehr der Pfandschaftbesttzin wirkliches Eigenthum
übergehen. Es bestimmt in dieser Beziehung der ß. 2: „Wird der Verpflichtung zur Anmeldung
nicht genügt oder wird die Frist zur Einlösung oder Klagecrhebungnicht gewahrt, so erlöschen die
Eigenthumsanfprücheund zugleich die Forderungen, für welche die Pfandschaft bestelltwar. Das
pfandfchaftlicheGrundstück wird in diesen, Falle Eigenthum des Pfandschaftsbesitzers. Gleiches
gilt, wenn die Klage zurückgenommenoder rechtskräftig abgewiesen wird, sofern nicht vor dein
1. April 1895 die Erhebung einer neuen Klage oder die Einlösung erfolgt."

Also die Wahrung der Frist muß entweder durch Anmeldung oder durch Erhebung der
Klage erfolgen.
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Es wird dann in §. 3 eine Bestimmung getroffen, wie es mit den Hypothekenzu halten
fei, die an folchen Pfandschaftsbesitzstipulirt worden sind. Da heißt es: „Sind von dem bis¬
herigen Pfandfchaftsbesitzeroder dessen Rechtsvorgängern Hypothekenan dem Grundstückebestellt
worden, fo wird der Mangel im Rechte des Bestellers durch die Umwandlung des Pfandschafts¬
besitzes in Eigenthum geheilt. Sind mehrere Hypothekenbestellt, so tritt dieselbe Rangordnung
ein, welche stattfinden würde, wenn der Pfandfchaftsbesitzerzur Zeit der Bestellung Eigenthümer
gewesen wäre,"

Es sind das eben rechtlichdurchaus zutreffendeConscaucnzen, die aus der Verwandlung
des Pfandbesitzes in Eigenthum sich von selbst ergeben.

In dem folgenden Abfatz heißt es dann: «die Vorschriften des ersten Absatzesfinden
entsprechende Anwendung auf gerichtliche Hypotheken".

Hier, meine Herren, dürfte es zweckmäßig fein, einen kleinen Zufatz zu machen.
Es wird hier blos von gerichtlichenHypotheken gesprochen,daß die ebenso behandelt

werden wie die bestellten Hypotheken. Der gesetzlichen Hypotheken ist hier keine Erwähnung
geschehen, und da die Möglichkeit vorliegt, daß auch gesetzliche Hypotheken an solchen Pfand¬
schaften existiren können, so wird es zweckmäßig sein, auch diese gesetzlichen Hypothekenhier zu
erwähnen, und ich werde das später zum Gegenstand eines hernach zu stellenden Antrages machen.

Der folgende ß. 4, meine Herren, regelt dann in zutreffender Weife die Behandlung,
die stattzufinden hat, wenn nach Ablauf diefer Fristen die betreffenden Grundstücke in das
Grundbuch aufgenommen werden follen. Er bietet zu befonderenBemerkungenkeine Veranlassung.

Der Artikel II, verbreitet sich nun über die bei der bisherigen Praxis sich als wünschens-
werth oder nothwendig herausgestellt habenden Abänderungen des Einführungsgefetzes des
Gruudbuchsystemsin die Rheinprovinz. Artikel II besagt: „Die §8- 42, 44, 45 und 54 des
Gesetzesüber das Grundbuchwescnund die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen
im Geltungsbereiche des RheinischenRechts vom 12. April 1888 (G.-S. S. 52) werden durch
nachstehende, den bisherigen Zifferzahlcn entsprechende Bestimmungen ersetzt."

Es kommt zunächst der §. 42 des Einführungsgesetzesvom 12. April 1888 in Betracht,
welcher davon handelt, daß die Grundbücher nach Vorschrift der Grundbuchordnung von Ämts¬
wegen uud unter Beobachtung der Vorschriftendiefes Abschnittesangelegt werden. Visher waren
diejenigen Grundstücke nach der Bestimmung des §. 2 der Grundbuchordnnng,welche öffentlich-
rechtlichen Korporationen angehörten, also dem Fiskus, Gemeinden,Eisenbahngesellschaften u. dergl.
befreit davon, in das Grundbuch aufgenommenzu werden, und es lag wohl auch ein Grund dafür
"icht vor, da sich eben solche Grundstücke «xtra oaminoroiuiu befanden und es deshalb gleich¬
gültig war, ob sie im Grundbuch standen oder nicht. Es war deshalb bestimmt, daß sie nur auf
Antrag der Berechtigten aufgenommen werden follten. Da es nun aber doch möglich ,st, daß
derartige Grundstücke,namentlich bei Kirchenund Gemeindendoch in den Verkehr kommen, wenn
sie nämlich veräußert oder belastet werden, und es dann mißlich erscheint,wenn sie nunmehr nicht
d°m Grundbuchrechtunterworfen sind und dann zum Zweck der Veräußerung und Belastung erst
"' das Grundbuch aufgenommenwerden müssen,so schien es zweckmäßig, das allgemein auch jetzt
M regeln und die ursprüngliche Bestimmung des Gesetzes, welche besagt, daß die m dlesem §. 2
Wsatz i der Grundbuchordnung bezeichneten Grundstückenur, wenn von den Eigenthümern oder
berechtigten darauf angetragen wird, in das Verfahren aufzunehmenfeien, dahm zn ändern, daß
Wche auch dann aufzunehmen sind, wenn eine Veräußerung oder Belastung erfolgt. Es heißt
"s°: „sie sind nur, wenn eine Veräußerung oder Belastung erfolgt, oder wenn es besonders
beantragt wird, in das Grundbuch aufzunehmen". ^
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§. 44, meine Herren, regelt die Maßnahmen, die Seitens des Amtsgerichts zu treffen
sind, um die Rechte Dritter bei der Eintragung in das Grundbuch zu sichern. Da« Amtsgericht
hat nach der ursprünglichen Bestimmung des Gesetzes die in den Flurbüchern als Eigenthümer ein¬
getragenen Personen vorzuladen. §. 44 lautet im Gesetz: „Die als Eigenthümer der einzelnen Grund¬
stücke in dem Flurbuch bezeichneten Personen werden behufs Anlegung des Grundbuches vorgeladen.

Dieselben sind verpflichtet,dem Amtsgerichte
1. ihre unmittelbaren Nechtsvorgänger zu nennen;
2. den Nechtsgrund anzugeben,vermöge dessen das Eigenthum auf sie übergegangen ist;
3. die darauf sich beziehenden Urkunden oder andere Beweisstücke vorzulegen;
4. alle auf dem Grundstückehaftenden Beschränkungendes Eigenthums, Eigenthumsvor-

behalte, dinglicheRechte und Hypothekenanzuzeigen, auch auf Verlangen des Amts»
gerichts einen Auszug aus der Grundsteuermutterrollemit der Bescheinigungvorzulegen,
daß spätere Besitzveränderungennicht bekannt geworden sind".

und da hat man geglaubt, eine Ergänzung dahin eintreten lassen zu sollen, daß die Erben solcher
Personen und überhaupt dritter Personen, die als Eigenthümer von den vorbenannten bezeichnet
waren, ober für deren Eigenthum sich sonst Anzeichen ergaben, daß man auch die vorladen soll,
um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre eventuellenEinsprüche gegen die Eintragung von bestimmten
Grundstücken in das Grundbuch geltend machen zu können. Es ist weiter bestimmt worden, im
Interesse der Erleichterung der Amtsgerichteund um nicht vergeblicheSchritte thun zu müssen,
daß, „wenn der Aufenthaltsort einer zu ladenden Person unbekannt ist, oder außerhalb des
DeutschenReiches liegt, von deren Ladung Abstand genommen weiden kann". Es soll das also
namentlich in dem letzterenFalle, wenn der Wohnsitz im Auslande gelegen ist, nur dann ge¬
schehen, wenn von der Vorladung ein Erfolg nicht zu erwarten ist. Es wird das in den
Motiven zu diese« Paragraphen ausdrücklichausgesprochen.

Dann ist ein weiterer Zusatz gemacht worden, der sich darauf bezieht, daß das Gericht
nicht genöthigt sein soll, den Eigenthümer dann vorzuladen, wenn einzelne dazu bevollmächtigte
und berechtigteMiteigenthümer bereits die Auskunft gegeben haben, die man von dem weiter
Vorzuladenden erwarten kann, und es kann sich dann das Gericht darauf beschränken, diese Mit¬
eigenthümer nicht besonders vorzuladen, sondern es soll dann — dafür ist im §. 46a Fürsorge
getroffen — nur gehalten sein, den nunmehr angegebenenMiteigenthümern von den Angaben,
die da gemacht worden sind, Mittheilung zu machen. Es kann dies ebenfalls auch nur zur
Erläuterung und Beschleunigungdes Verfahrens und auch zur Verminderung der Kosten beitragen.
Der Rest des §, 44 stimmt mit dem Gesetzestextüberein.

Der §. 45 hat eine Ergänzung nur darin erfahren, daß außer dem Fiskus auch die
Provinz, der Kreis und die Gemeinde in dieser Bestimmung einen Platz gefunden haben, was
ja auch durchaus zweckmäßigerscheint.

Der 8. 54, meine Herren, hat dann getrachtet, eine Erleichterung des Verfahrens für
die Bekanntmachungen herbeizuführen, die nothwendig sind, um dritten Personen ihre noth¬
wendigen Einsprüche zu sichern. Es ist das durch die Bestimmung geschehen, daß die Auszüge
aus dem Gesetz, deren Publikation nach der Bestimmung des Z. 54 nothwendig ist,
daß diese Publikationen von bestimmten Gesetzesstellennicht mehr in den Zeitungen, «n
welchen die sonstigen Bekanntmachungen und Aufforderungen zu erscheinen haben, mit ein¬
gerücktwerden sollen, sondern daß an Stelle dessen die Anheftung an die Gerichtstafeln und
dle öffentliche Bekanntmachung an bestimmten Stellen in den Ortsgemeinden zu treten
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habe. Namentlich die letztere Bestimmung, die öffentliche Bekanntmachung an bestimmten
Stellen in den Ortsgemcinden. wo die Leute auf dem Lande immer das zu suchen und zu lesen
Pflegen, was sie am meisten interessirt, halte ich für eine sehr glücklicheAenderung und ich halte
sie für zweckmäßiger,als wenn in den Zeitungen diese umfangreichengesetzlichenVorschläge mit
immensen Kosten publizirt werden. Im Uebrigen soll die Bekanntmachung und der Aufruf
der Personen vor wie nach stattfinden, wie dies in dem Gesetz bestimmt war.

Der Artikel III umfaßt einzelne kleine zusätzliche Gesetzesbestimmungen.
Es folgt zunächstZ. üa, der dazu bestimmt ist, den Eigenthümlichkeiten Rechnung zn

tragen, die sich hier in unserer Provinz durch die große Zerstückelung des Immobiliarbesitzes
ergeben. Bei uns kann man nämlich ohne notarielle Versteigerungbei der Veräußerung von Im¬
mobilien kaum fertig werden, und nach 8- 6 des Einführungsgcfetzes heißt es: „daß die Auf¬
lassung außer vor den zuständigen Amtsgerichten vor einem deutschen Notar oder in Landes-
theilen, in denen die Gerichte zur Aufnahme von Verträgen zuständig sind, gerichtlich erfolgen
kann". Es war nun zweifelhaft geworden, ob, wenn bei einer solchen Versteigerung vor dein
Notar die Auflassung erklärt würde, es dann nöthig sei, daß bei jedem einzelnenZuschlage die
sämmtlichen Parteien auch nunmehr ihre Unterschrift leisteten. Der Rheinische Appellations¬
gerichtshof hat in verschiedenen Fällen dies für nicht nothwendig erklärt, sondern hat aus der
Auffassung, die das Rheinische Recht überhaupt einem notariellen Akt als einem einheitlichen
beilegt, den Schluß gezogen, daß das nicht nöthig sei, sondern daß die Unterzeichnungder
Versteiglassernur am Schlüsse des Altes nöthig sei. Das hat aber doch dem Wortlaut des
Gesetzes gegenüber Bedenken erregt und es ist deshalb Z. 5a vorgeschlagenworden, der geeignet
ist, diese Bedenken zu beseitigen, und der dahin lautet: „die in einem notariellen Versteigerungs-
Protokolle abgegebenenAuflassuugscrkläruugen sind als gleichzeitigeauch dann anzusehen, wenn
die Vollziehung der Verhandlung von beiden Theilen zu verschiedenen Zeiten bewirkt wird".

Z. 46a ist derjenige, von dem ich eben bereits gesprochen habe, daß den Miteigentümern,
oie uicht vorgeladen sind, weil andere Mitcigcnthümer bereits dem Amtsgericht die nöthigen
Mittheilungen gemacht haben, daß eben diesen die gemachten Angaben Seitens des Amtsgerichts
mitzutheilen seien.

Dann folgt §. 59«,, der eine sehr heilsame Bestimmung enthält. Der Paragraph soll
dazu dienen, die Mängel der in unserem Lande früher fehr häufig vorgekommenenformlosen
Schenkungen der Theilung der Eltern unter ihre Kinder vermittelst gewöhnlichenTheilzettels
unter persönlicherUnterschrift uud ferner der Privatvertriigc, die selbst nach Erlaß des Gesetzes
vom 20. März 1885 über die Eigenthumsübertragung doch noch vorgekommensind, zu heilen.
Der Paragraph bestimmt des Endes: „Ist der Eigeuthumsbesitzeines Grundstücksauf Grund
nnes in der Form mangelhaften Veräußerungsgefchäftes übertragen worden, fo kann das Amts¬
gericht trotz des Maugels der Form deu Erwerber und die gegen denselben begründeten ding¬
lichen Rechte bei Anlegung des Grundbuchs eintragen, falls nicht der Veräußeret oder dessen
Rechtsnachfolger bei dem Gerichte Widerspruch gegen die Eintragung erhebt. Erfolgt die Ein¬
igung mit Einwilligung des Veräußerers oder seines Rechtsnachfolgers,fo wird die mangelnde
3°rm des Veräußerungsgefchäftes geheilt."

Also es soll hier die Eintragung in das Grundbuch die Mängel des ursprünglichen
Vertrages decken. Da min aber durch die Eintragung in das Gruudbuchder formelleEigmthums-
Ubergang den Berechtigten gegenüber noch nicht bewirkt ist, so ist noch eine weitere Bestimmung
^troffen worden, daß wenn die Eintragung ans Grund derartiger fehlerhafter Titel mit Ein-

16*



140 3?. RheinischerProvinziallandtag, 5. Sitzung am N. Dezember 1892.

willigung des Vcräußerers oder des Rechtsnachfolgers des Veräußerers erfolgt, daß dann die
mangelhafte Form des Vcräußerungsgeschüftesvollständig geheilt nnd nun auch wirkliches,
unanfechtbares Eigenthum erzeugt werden soll.

Eine wesentlich gleiche Bestimmung wird in 8> 60a in Bezug auf die Hypotheken
getroffen, nämlich: „wird eine Hypothekauf Grund der Anzeige oder der Anerkennungdes Eigen¬
thumes bei Anlegung des Grundbuchs eingetragen, so werden Mangel des Begründungsaktcs
oder der Einschreibungim Hypothekenregisterdergestalt geheilt, daß der Rang der Hypothekdurch
den Zeitpunkt des Inkrafttretens der eingeführten Gesetze bestimmt wird".

Im Artikel IV sind dann drei Ergänzungsparagraphen zu dem Kostentarif zu dein
Grundbuchgesetze für die Nheinprovinz enthalten, und zwar haben sie eben den Zweck, in solchen
Fällen, wo das Grundeigenthum eines Eigenthümers in verschiedenen Rechtsgebietenliegt — in
dem einen herrscht Grundbuchsrecht, in dem andern das jetzige Recht — eine Häufung der Kosten
zu vermeiden, und es soll dies so geschehen,daß die Gescnnmtkostcn die erfordert werden, nicht
den Betrag übersteigen sollen, der sich ergeben würde, wenn die verschiedenenGrundstückebereits
sämmtlich unter Grundbuchrechtgestellt wären.

Zu dem §, 10, meine Herren, welcher lautet: „Wird auf Grund derselben Urkunde die
Eintragung oder Löschungeiner Hypothek auf verschiedenenGrundstücken desselben Eigenthümers
beantragt, welche nur zum Theil unter Grundbuchrecht stehen, so ist für die Eintragung oder
Löschungnicht mehr an Gerichtsgebühreneinschließlich der Gebühren und Honorare des Hypotheten-
bewahrers zu erfordern, als zu berechnensein würde, wenn die verschiedenenGrundstückebereits
sämmtlich unter Grundbuchrechtgestellt wären", möchte ich eine kleine Aenderung vorschlagen. Die
Abänderung soll sich ja lediglich auf die Eintragung oder Löschungeiner Hypothekbeziehen. Es
liegt kein Grund vor, warum nicht auch andere Eintragungen von Veränderungen einen solchen
Vortheil genießen sollten, und dein Vernehmen nach liegt auch bei der Staatsregierung ein Be¬
denken nicht vor, wenn ein Zusatz in dieser Beziehung beantragt wird, den ich mich gleich beehren
werde, Ihnen vorzulegen.

Das wären, meine Herren, diejenigen Aenderungen, die Ihnen hier vorgeschlagenwerden,
und da die Zweckmäßigkeit derselben außer jeder Frage steht, so hat auch der Provinzialausschnß,
dem die Sache zur Berathung vorgelegen hat, in seinem Beschluß vom 3, Dezember die Aus¬
führungen der dein Gesetzentwurfbeigegebenen Begründung für zutreffend erachtet und dem hohen
Provinziallandtag die Entscheidung anheim gegeben. Ich würde Ihnen nun, meine Herren,
folgenden Antrag zur Befchlußfassungunterbreiten:

„Hohes Haus wolle beschließen:
Den aus Auftrag des Herrn Iustizministers dein hohen Hause zur gutachtlichen
Aeußerung vorgelegtenGesetzentwurf,betreffenddie im Geltungsbereichedes Rheinischen
Rechtes außerhalb des vormaligen Herzogthums Berg bestehenden Pfandschaften, sowie
die Abänderung und Ergänzung des Gesetzesvom 12. April 1888 über das Grund¬
buchwesen und die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen im Geltungs¬
bereiche des RheinischenRechtes",

mit der Maßgabe zur Annahme zu empfehlen, daß in Artikel I des Entwurfes
1. in der letzten Zeile des §. 1 anstatt des Wortes: „jedem" das Wort „einem" gesetzt?
2. in der vorletzten Zeile des §. 3 nach dem Worte „gerichtliche" noch die Worte

«und gesetzliche";
sodann in Artikel II ebendaselbst
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3. in der zweiten Zeile des §. 54 nach der Ziffer „53" noch die Ziffer „?" eingeführt;
ferner in Artikel IV ebendaselbst

4. an Stelle der ersten Zeile des §.10 gefetzt wird „wird auf Grund einer oder ver¬
schiedenerUrkunden die Eintragung oder Löschung einer Hypothek oder von Ver¬
änderungen aller Art, wie Vorrechts- oder Cessionsvcrmerke und der^l. auf".

Es ist das, meine Herren, eine Abänderung des §. 1. Der §. 1 bestimmt: „handelt
es sich um mehrere Grundstücke,welche in den Bezirken verschiedener Amtsgerichte gelegen sind,
so erfolgt die Anmeldung wirksam bei jedem dieser Gerichte". Es soll das eine Erleichterung
sein; die Amtsgerichte sollen sich untereinander das mittheilen. Aber in dieser Fassung würde
die Erleichterung nicht erreicht werden; denn wenn da bei jedem angemeldet werden müßte, so
wäre diese Bestimmung überhaupt überflüssig. Es ist gemeint, daß es so heißen solle: Wirksam
bei einem dieser Gerichte.

Dann zweitens ist in der vorletztenZeile des §. 3 zu dein Wort „gerichtliche"noch das
Wort „gesetzliche"zugefügt. Das bezog sich auf die Hypotheken, daß die Vorschriften des
1. Absatzesauf die gerichtlichen HypothekenAnwendung finden, während, wie ich fchon bemerkt
habe, es zweckmäßig ist, auch die gesetzlichenHypotheken zu erwähnen. Sodann in Artikel II in
der zweiten Zeile des ß. 54, wo die Paragraphen aufgeführt werden, die im Amtsblatt, durch
Anheftung an die Gcrichtstafeln u. s. w. für Diejenigen bekannt gemacht werden follen, die
berechtigt sein konnten, Einspruch gegen die Eintragung in das Grundbuch zu erheben. Ich
bemerke nun, daß da auch §. 53 erwähnt wird, in welchen, auf einen Paragraphen Bezug
genommenwird, der nicht unter denen aufgeführt ist, die bekannt gemachtwerden sollen. Es ist
das der §. 7 des Einführungsgesetzes,der von der Eintragung und von der Widerruflichkeitvou
Agcnthumsübcrtragungen spricht. In ß. 54 wird die Anmeldung der Widcrruflichkeitberührt,
und in §. 7 werden die Bestimmungen über die Eintragung der Widerruflichleit der Eigen-
thmnsrechtebehandelt, und es wäre nöthig, daß dieser Paragraph mit publizirt wird, da man von
den Leuten, für welche die Publikation bestimmt ist, nicht erwarten kann, daß ihnen das ganze Gesetz
bekannt ist oder daß sie dazu übergehen würden, einen derartigen Paragraphen nachzuschlagen.

Ich beantrage dann ferner in Artikel IV an Stelle der ersten Zeile des §. !0 zu
setzen: — das ist der Paragraph, der von der Vereinfachung der Kosten handelt — „Wird
auf Grund derselbenUrkunde die Eintragung oder Löschung einer Hypothek auf verschiedenen
Grundstücken desselben Eigenthümers beantragt, welche nur zum Theil unter Grundlmchrecht
stehen, so ist für die Eintragung oder Löschung nicht mehr an Gerichtsgebühren einschließlich der
Gebühren und Honorare des Hypothekenbewcchrerszu erfordern, als zu berechnen sem wnrde,
wenn die verschiedenen Grundstückebereits sämmtlichunter Grundbuchrechtgestelltwaren." Dann
würde eben alles das, was zur Eintragung gelangen kann, berührt sein und die Erleichterung m
Vezug auf die Kosten sich auch darauf beziehen. , . m >.

Dann, meine Herren, hat sich bei der Besprechungder Sache noch eine Aenderung nn
8. 68 des Einführungsgesetzes als wünschenswert!)herausgestellt. Meine Herren! Da i eme
Erleichterung in Bezug auf die beizubringendenVollmachten für Verwandte der Eigenthümer
^geführt, oder vielmehr für Eigenthümer, die unter einander nahe verwandt sind Me follen
Vollmachtenvorlegen dürfen, die nnr von dem Ortsvorstande oder dem Bürgermeister beglaubigt
st"d, und es werden da genannt: Ehegatten, Verwandte auf- und absteigenderLime Schwieger¬
eltern, Schwiegerkinder und Geschwister,und da wäre es wünschenswert, wegen der Nahe der
Verwandtschaft auch noch die Verwandten in der Seitenlinie bis zum dritten Grade und die Ver-
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schwägerten bis zum zweiten Grade mit hinzuzunehmen,und ich würde deshalb meinen, es sollte das
hohe Haus eine Ergänzung des vorgeschlagenenEntwurfs dahin empfehlen, daß dem §. 68 des
Gesetzes vom 12. April 1888 nach dem Worte: „Geschwistern"noch die Worte eingefügt werden:
„sowie von Verwandten in der Seitenlinie bis zum dritten Grade und Verschwägertenbis zum
zweiten Grade".

Das, meine Herren, wären die Anträge, die ich in Bezug auf diesen Gesetzentwurf zn
übergeben Hütte.

Gestatten Sie mir, bevor ich diese Stelle verlasse, noch eines anderen Verhältnisses
Erwähnung zu thun, welches in Folge der Einführung der Grundbuchgesetze einer baldigen und
günstigen Regelung bedarf. Ich denke, meine Herren, an die jetzt im Amte befindlichen
Hypothekcnbewahrer. Das Schicksaldieser Beamten schwebt noch vollständig in der Luft. (Sehr
richtig!) Es sind das bewährte, vielfach lange im Dienst befindliche Beamte und es wäre buch
wünschenswert!),daß Seitens der hohen Staatsregierung in dieser Beziehung baldigst eine Ent¬
schließungstattfände, daß wenigstens in dieser Beziehung irgend eine maßgebende Aeußerung
Platz griffe. Ich hoffe, daß wenn der hohe Landtag sich dem Wunsche anschließt, den ich mir
hier zu äußern erlaube, das vielleicht dazu beitragen dürfte, eine baldige und wohlwollende
Erwägung dieser Angelegenheit bei der hohen Staatsregierung herbeizuführen.

Stellvertretender VorsitzenderIaußen: Ich stelle den Gegenstand inklusive der von
dem Herrn Referenten eingebrachtenAnträge zur Diskussion und ertheile zunächst das Wort
dein Herrn Ministeralcommissarius Geheimrath Vietsch.

Königlicher Ministerialcommissarius, Geheimer Ober - Iustizrath Vietsch: Meine
Herren! Ich bitte mir nur einige kurze Worte zur Sache zu gestatten. Ich bin dem Herrn
Berichterstatter sehr dankbar für die wohlwollende und im Allgemeinen beifällige Beurtheilung,
die er der Vorlage hat zu Theil werden lassen. Was die von ihm berührten einzelnen Punkte
anlangt, so kann ich die Erklärung abgeben, daß die geäußerten Wünsche eine eingehendeund
sorgfältige Erwägung seitens der Königlichen Staatsregierung finden werden.

Ich glaube schon gegenwärtig keinen Anstand nehmen zu dürfen, mich dahin aus-
zusprechen, daß die zu Artikel I §. 1 vorgeschlagenerein redaktionelleAenderung, die Aufuahmc
der gesetzlichen Hypotheken in Absatz 2 §. 2 des Artikels I und die Mitveröffentlichung des
Z. ? des Einführungsgesetzesvom 12. April 1888 bei Bekanntmachung der Ausschlußfrist, die
der Herr Berichterstatter vorgeschlagenhat, einem Bedenken nicht begegnen werden.

Auch die in Anregung gebrachte Erweiterung des §. 68 des bisherigen Einführung^
Gesetzes hinsichtlich des Kreises derjenigen Personen, deren Vollmachten durch die Bürgermeister
und Ortsvorsteher beglaubigt werden können, dürfte kaum auf Anstünde stoßen. Ebenso wird
auch wohl die Ausdehnung der Kostenbestimmungin 8. 10 des Kostentarifs auf Cefsionen und
die Eintragung von Veränderungen aller Art, wie ich hoffe, keinen Anstand finden.

Endlich hat der Herr Berichterstatter noch die Frage gestellt, ob Seitens der Staats¬
regierung schon in Erwägungen darüber eingetreten sei, welche amtliche Verwendung etwa später
die Hypothetenbewllhrerfinden würden, wenn bei dem größeren Fortschreiten der Grundbuch'
anlcgung sich für einzelne Bezirke die Aufhebung des Hypothckenamtes ermöglichenlasse. I"
dieser Beziehung haben bereits, als es sich um die Uebernahme der Hypothekcnbewahrer aus
dem Ressort des Finanzministeriums in das Iustizressort handelte, eingehende Verhandlungen
stattgefunden. Dieselben haben damals zu einem Resultate nicht geführt, weil die Frage vor
vier Jahren noch nicht als eine dringliche erachtet wurde. Neuerdings ist man im Bereiche der
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Justizverwaltung in wiederholte Erwägungendarüber eingetreten,was aus den Hypothcken-
bewahrernin dein gedachten Falle werden solle uud für welche auderweite amtliche Verwendung
sie wohl in Aussicht zu uehmen seien. Die Erwägungen und Verhandlungensind noch nicht
abgeschlossen.Ich muß es mir also versagen, auf Einzelheiteneinzugchen und diese zur
Kenntniß des hohen Hauses zu bringen. Ich darf aber die Versicherung abgeben, daß die
Staatsregierung den Hnpothekenbewahrcrngegenüber eine durchaus wohlwollendeStellung ein¬
nimmt, uud daß sie bestrebt sein wird, berechtigtenWünschender Hypothekenbcwahrer nach
Möglichkeit entgegen zu kommen.

Ich glaube mich nach dem Vortrage des Herrn Berichterstattersauf diese weuigeu
Bemerkungenbeschränken zu können uud will nur noch der Hoffnung Ausdruck geben, daß der
vorgelegte Gesetzentwurfin Verbindung mit der gutachtlichenAeußerung des hohen Landtages
dazu beitragen wird, das bedeutsameWerk der Grundbuchanlcgung in der Rheinprovinz zum
Wohle der Provinz zu fördern und zu erleichtern. (Beifall.)

StellvertretenderVorfitzender Ianßen: Wünscht einer der Herren zu diesem Gegen¬
stande das Wort? (Abgeordneter Courth meldet sich.) Herr Abgeordneter Courth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Meine Herren! Da wir die Ehre haben, den Commissar des
KöniglichenJustizministeriumsin unserer Mitte zu haben, so will ich die Gelegenheit benutzen,
einen Punkt zur Erwägungzu geben, der meines Erachtens noch eine Lücke in der sonst so wohl¬
thätigen Verlautbarung,die das Grundbuch mit sich bringt, offen läßt. §. 44 des Gesetzes ver¬
pflichtet den Eigenthümer, der vorgeladen wird, die nöthigen Angaben zu machen, unter Anderem
alle auf dem Grundstückhaftenden Beschränkungendes Eigenthums anzuzeigen«. Dazu gehören
doch auch die Grunddienstbarkeitenund nun sollte man meinen, diese Grunddienstbarkeitenmühten
auch eingetragen werden und der Berechtigte,dem die Grundbienstbarleit zusteht, hätte ein Anrecht
darauf, die Eintragungzu verlangen. Dieser Ansicht war ich und viele Andere. Nun hat das
Ober-Landesgerichtzu Köln in Uebereinstimmung mit dem Landgerichtzu Trier entschieden, daß
gegen den Willen des Verpflichteten,also gegen den Willen des Eigenthümers,die Eintragung
nicht erzwungen werden kann. Das Ober-Landesgerichterwägt, daß der Servitutberechtigte durch
die Eintragung ins Grundbuch besser gestellt werden würde, indem alsdann die Verjährungdes
Rechtes ausgeschlossensei; es hätte aber, wenn beabsichtigt worden wäre, den Servitutvflichtigen
gegen früher ungünstigerzu stellen, dies im Gesetze deutlich zum Ausdruck gebracht werden
"mssen. Ich finde darin wieder eine Andeutung, daß eigentlich die Klmke der Gesetzgebung in
die Hand genommen werden solle. Ich würde dies für fehr wünschenswerthhalten, denn, meme
Herren, die Grunddienstbarkeitenkönnen sehr schwerer Art sein. Sie bestehen ia auch ohne Ein¬
tragungfort. Nehmen Sie einmal an, es handele sich von einer WegegerechNgkett, «un verkauft
der jetzig Eigenthümerdas Grundstückund nachher kommt der Berechtigteund sagt: schon, ich
verlange die Grunddienstbarleit- wenn bann der Verkäufer wegen "«er Verhältnisse mcht mehr
" der Lage ist^ Garanti zu leiten, wird doch der betreffende Ankäufer erheblich geschadigwerden.
^ für mein Person kann nicht finden, was entgegenstünde, nachdem m°« °"s ie dinglichen
Rechte abhängig gemacht hat, nun auch die Grunddienstbarkeiteneintragen
zu lassen

V»»erww,d.r N»«.„d.r I.nb'm 2» H«° Mnist.n»lc°mmiss»rm« h»! do« W»rt,

^ ^« Nims..n»l°°m,mII.»«, «ch«°r °°'r-3u»° A°r "«««d.° «»d
2>n u»,l!»„», >ml, !„ z 44 Ni, 4 dl« «>„»l!M««»elch<«»«" >2, Upnl I»«2 »I! Onm».
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Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872, welcher in seinem zweiten Absatz die
Vorschrift enthalt, daß der Eintragung nicht bedürfen: die gesetzlichen Verkaufsrechte,die Grund-
gerechtigkeitcn, die Miethe und Pacht u. s. w. — Da es sich hiernach bei den Grundgerechtigkeiten
nicht um solche dingliche Rechte handelt, die der Eintragung ins Grundbuch bedürfen, hat folge¬
gemäß auch der §. 44 dieser Rechte keiner besonderen Erwähnung gethan. Ich bin indessen gern
bereit, die von dem Herrn Abgeordnetengegebene Anregung zur Berichterstattung zu nehmen, und
es wird die Sache demnächst noch in weitere Erwägung gezogen werden.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Wünscht noch Jemand der Herren sich über den
Gegenstand zu äußern? — Das ist nicht der Fall, Dann schließe ich die erste Lesung dieses
Gegenstandes.

Sind Sie damit einverstanden, daß wir gleich zur zweiten Lesung der Sache übergehen?
(Zustimmung.) Das ist der Fall,

Wir können nach §. 25 unserer Geschäftsordnungdie sn Kloc-Annllhmcdes vorliegenden
Antrages beschließen; wir können aber auch in die Diskussion der einzelnen Paragraphen eintreten.
Ich glaube es wird Ihren Intentioneil entsprechen, wenn wir «u dloo votiren? (Zustimmung.)

Ich würde also die Meinung des Hauses dahin feststellendürfen, daß Sie im Einver-
ständniß mit dem Provinzialausschuß diesen Gesetzentwurfder uns zur gutachtlichenAeußerung
zugegangen ist, zustimmend begutachten und zwar unter Annahme derjenigen Anträge, welche
soeben von dem Herrn Referenten vorgetragen und erklärt worden sind.

Wir gehen zum folgenden Gegenstand der Tagesordnung über. Es ist der Antrag
der I. Fachcommission zur Vorlage der Königlichen Staatsregierung, betreffend
gutachtliche Aeußerung des Provinziallanotags über die behufs Durchführung der
Gebäudesteuerveranlagung auf dem Lande in Aussicht genommenen sogenannten
Normalstädte und Angabe etwaiger besonderer provinzieller Einschatzungsmerk-
male für die bevorstehende Revision der Gebäudesteuerveranlagung. Bericht¬
erstatter ist Herr Abgeordneter Michels, dem ich das Wort gebe.

Berichterstatter Abgeordneter Michels: Gemäß 8- 20 des Gebäudestcuergesetzcsvom
21. Mai 1861 soll die Gebäudesteuerveranlagungalle 15 Jahre einer Revision unterzogen werden.
Die gegenwärtige Ncvisionsperiode wird am 1. Januar 1895 ablaufen; die Minister des Innern
und der Finanzen haben die erforderlichen Einleitungen zur Ausführung der zweiten Ncviftvn
bereits getroffen und das Ihnen in Druck vorgelegte Ncscrivt Seiner Excellenz des Herrn
Obcrpräsidenten der Nheinprovinz ist an den Herrn Landesdirektor gerichtet, um ihn zu ersuche^
eine Aeußerung des jetzt tagenden Landtages darüber herbeizuführen, ob er die im Verzeichnis!
aufgeführten Städte zur Aufstellung als Normalstädte für geeignet erachtet oder welche andere
Städte, feiner näher zu begründenden Ansicht nach für den vorliegenden Zweck mehr geeignete
Städte, er namhaft zu machen habe, ferner, ob er unter den gegenwärtigen Verhältnissen in der
Lage fei, besondereprovinzielle, bei der diesmaligen Revision der bei den Steuerveranlagungen
zu beachtendenEinschätzungsmerkmalcanzugeben.

Die Berathung dieser Frage ist der I. Fachcommissionüberwiesen worden und ich habe
als Referent die Ehre, das Ergebniß dieser Berathungen dem hohen Hause mitzutheilen. D"
Anträge der Fachcommissionsind gedruckt in den Händen der Herren Abgeordneten. Ich "°chte
nur auf einen Irrthum aufmerksam machen, der sich eingeschlichenhat, es muß unter Nr. I»
heißen: für die im Kreise Gladbach, - nicht im Kreise Kempen— gelegene BürgermeistereiHaM-
Das Verzeichniß der von der Königlichen Staatsregierung für die Revision in Aussicht genommenen
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Normalstädte befindet sich ebenfalls in den Handen der Zerren Abgeordneten,wobei ich bemerken
will, daß die Namen derjenigen Städte, welche bereits bei der ersten Revision der Gebäudesteuer¬
veranlagung als Normalstädte bezeichnet wurden, sich in dem vorliegenden Verzeichniß fett
gedruckt befinden.

Das Ergebniß der Commissionsberathungstelle ich dahin fest, daß die in der Nachwcisung
bezeichneten Städte mit drei Ausnahmen als Normalstädte im Sinne des Gebäudesteuergesetzcs
für maßgebend erklärt worden sind. Die Ausnahmen sind folgende:

1. Für die im Kreise Gladbach gelegeneBürgermeisterei Hardt soll nicht die im Ver¬
zeichniß genannte Stadt Viersen, sondern wie bei der bisherigen Gebäudesteucrveranlagungdie
Stadt Nheindllhlen als Normalstadt betrachtet werden.

2. Für den Landkreis Köln soll nicht die Stadt Ehrenfeld angesetzt werden, sondern die
Stadt Siegburg im Kreise Sieg als Normalstadt angenommen werden. Mau hat sich von der
Erwägung leiten lassen, daß die Stadt Ehrenfeld jetzt keine selbstständigeGemeinde mehr ist.
Sie ist in die Stadt Köln eiugemciudct. Die anderen Städte, die allenfalls in dem Landkreise
Köln in Betracht gezogen werden könnten, sind die Stadt Kalk, die, wie Sie wissen, lediglich
industriellen Charakter hat, und die Stadt Vrühl, die vollständig landwirthschaftlichenCharakter
aufweist. Beide schienen der Commissionnicht geeignet als Normalstadt für den LandkreisKöln,
u»d fo ist die Commissionauf den Gedanken gekommen, Ihnen die Stadt Siegburg vorzuschlagen,
eine Stadt, die schon jetzt vielfach als Normalstadt angezogen ist, also einen ganz besonderen
Vorzug zu verdienen scheint. Für den Landkreis Bonn ist auch die Stadt Siegburg als Normal¬
stadt maßgebend.

Die von der Fachcommissionbezeichneten Städte eignen sich, was insbesonderedie Stadt
Nheindllhlengegenüber Viersen angeht, nach der Ansichtder Commissionmehr als die im Ver¬
zeichniß genannten für die zu veranlagenden ländlichen Ortschaften. Die Verhältnisse der vor¬
geschlagenen Städte haben mehr den Charakter der nach ihnen zu veranlagendenKreise nnd Bezirke.

Das sind die Vorschläge, die die Commission hinsichtlich Aenderung in Normalstädte
Ihnen zu unterbreiten hat. Ich weiß nicht, ob noch Wünsche im Hause hervortreten. Es ist
mir vor der Sitzung ein Wuusch mitgetheilt, den ich natürlich nicht mehr als Antrag der
Kommission zu vertreten in der Lage bin.

Was nuu das zweite Ersuchen des Herrn Oberpräsidenten angeht, so hat der Provinzial¬
landtag schon zur Zeit der ersten Revision erklärt, daß er nicht in der Lage sei, besonderepro¬
vinzielle Merkmale, welche für die Tarifiruug maßgebend sein könnten, anzugeben. Die Fach¬
commission hat nach eingehender Berathung der einschlägigen Verhältnisse auch dieses Mal
erklärt, daß sie provinzielle Merkmale nicht zu bezeichnen im Stande sei. und bittet das hohe
Haus, auch diefes Mal dahin sein Votum abzugeben, daß von einer besonderenBezeichnung
bieser provinziellen Merkmale abzusehen sei.

Der Provinzialausschuß hatte beantragt, daß ihm die Entscheidung überlassen werde.
Die Commission hat aber, da sie mit der Sache betraut worden ist, geglaubt, besser zu thuu,
"n selbststäudiges Votum abzugeben, was ich mich eben beehrt habe, Ihnen vorzutragen.

Stellvertretender Vorsitzender I außen: Ich eröffne die Verhandlung. Wünscht eiuer
°°r Herren das Wort? — Herr Abgeordneter Röchling hat das Wort.

Abgeordneter Röchling: Ich möchte noch bemerken,daß von dem Kreise Saarbrücken
^r nicht gesprochen worden ist.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Der Herr Referent hat das Wort.
19
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Berichterstatter Abgeordneter Michels: Das liegt in den Antragen gedrucktvor.
Da sind die drei Ausnahmen angeführt: Für die im Kreise Gladbach gelegene Bürgermeisterei
Hardt statt der Stadt Viersen die Stadt Rheindahlen; für den Kreis Köln (Land) statt Ehreufeld
die Stadt Siegburg im Kreise Sieg, uud für den Kreis Saarbrücken statt der Stadt Malstadt-
Vurbach die Stadt Ottweiler. Ich habe allerdings unterlassen die vorgeschlageneAenderung
für den Kreis Saarbrücken besonders hervorzuheben.

Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Damit ist das Referat erschöpft. Ich stelle
mit Ihrem Einverständnis; fest, daß Sie dem Beschluß der Fachcummissionbeigctreten sind nnd
ihn zu dem Ihrigen gemacht haben.

Nr. ? der Tagesordnung bringt den Antrag der I. Fachcom Mission zum Etat
der Vcrwaltungskusten der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für die Etats-
jahrc vom 1. Januar bis 31. Dezember 1893 uud vom 1. Iannar bis 31. De¬
zember 1894. Berichterstatter der Commission ist Herr Abgeordneter Becker. Ich ertheile ihm
das Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Becker: Meine Herren! Der Etat enthält in Einnahme
nur den Zuschuß, der nöthig ist Seitens der Prvvinzial-Fencr-Societätskasse, nm die Ausgaben
zu decken. Die Ausgaben bewegen sich im Wesentlichen auf der Höhe des vorjährigen Etats.
Es sind nur einige Aenderungen vorgenommen. Es sind Gehaltserhöhungen nach Maßgabe
des von Ihnen früher genehmigten Besoldungsplans vorgesehen, nnd außerdem verschiedene neue
Vcamtenanstcllnngen iu Aussicht genommen mit Rücksicht ans den erweiterten Umfang der
Geschäfteder Provinzial-Feuer-Societät.

Ihre Commission hat in all diesen Vczichuugeu uichts zu ändern gefunden. Sie hat
nur die allgemeine Bemerkung geändert, die beim Eingang der Ausgaben au der Seite auf
alle Gehälter bezüglich gemacht ist. Diese Bemerkung lautet: „Die im Etat vorgesehenen
Erhöhungen der Gehälter der Beamten können vom 1. April 1893 ab erfolgen." Die Com¬
mission hat dieser Bemerkung folgenden veränderten Wortlaut gegeben: „Die im Etat vor¬
gesehenenErhöhungen der Gehälter der Beamten können erst vom 1. April 1893 ab erfolgen.
Die weiteren Erhöhungen finden immer erst vom 1. April ab statt."

Meine Herren! Warum das geschehenist, hat Ihnen, wenn ich nicht irre, Herr Michels
bereits bei einem analogen Falle mitgetheilt. Das hangt nämlich mit dem Rechnungsjahre der
Provinzial-Feuer-Societät zusammen, welches ein von dem Rechnungsjahre der übrigen provin¬
ziellen Etats, insonderheit des allgemeinen Etats der Provinzialverwaltung verschiedenes ist.
Die Provinzial-Feuer-Soeietät rechnet vom 1. Januar zum 1. Januar, während die meisten
übrigen provinziellen Etats vom 1. April zum 1. April rechucu. Wenn wir nun hier die Gehalts¬
erhöhung ohne jede Einschränkung genehmigt hätten, die natürlich in der vollen Iahrcssununc
vorgesehenwerden muß, weil der Etat ja für 2 Jahre bestimmt ist, dann würden die Beamten
der Provinzial-Feuer-Societät uud der wenigen Kassen, die ebenfalls mit dem Rechnungsjahre
von Januar zu Januar, also mit dem Kalenderjahre, rechnen, immer ein viertel Jahr früher
die Gehaltserhöhung bekommenals alle übrigen Beamten, nnd das würde natürlich eine Quelle
fortwährender berechtigter Unzufriedenheit der übrigen Beamten fein. Um dem vorzubeugen,ist
die Bemerkung bereits von der Verwaltung im Gingang des Etats gemacht worden; wir haben
sie nur entsprechend vervollständigt und zwar dahin, daß sie nicht blos für diefen Etat paßt,
sondern auch für alle folgenden, fo daß die Gehaltserhöhungen immer erst mit dem 1- Ap"l
ins Leben treten sollen, wie bei allen anderen provinziellen Kassen, nnd so also für sämmtliche
Beamten ohne Ausnahme eine volle Gleichmäßigkeitherbeigeführt ist.
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Nun haben mir diesen Etat erst berathen, als bereits ein anderer Etat, der ebenfalls
das Kalenderjahr zur Unterlage hat, von uns genehmigt war, und da haben wir den ferneren
Antrag damit verbunden, Sie möchten sich damit einverstanden erklären, daß diese von uns
geänderte Bemerkung in gleichem Wortlaute auch in allen andern Etats Aufnahme fände, die
ebenfalls das Kalenderjahr zur Unterlage haben.

Das, meine Herren, sind die einzigen Aenderungen, die Ihnen die 1, Fachcommission
vorschlägt, und ich möchte Sie Ihnen zur Annahmeempfehlen. Sie liegt Ihnen übrigens gedruckt
vor. Es würde alfo nur erwünschtsein, daß Sie die Güte hätten, mit der Aenderung den Etat
zu genehmigen.

Stellvertretender Vorsitzender Iantzen: Wünscht einer der Herren sich über den Gegen¬
stand zu äußeru? — Das ist nicht der Fall. Ich stelle hiermit ohne besondere Abstimmuug fest,
daß Sie den Etat nach den Vorschlägender Fachcommifsionmit dem von dem Herrn Referenten
vorgesehenenZusatz Ihrerseits genehmigt haben.

Wir gehen sodann über zum folgenden Gegenstand, nämlich zum Antrag der
1. Fachcommifsion zum Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen
landwirtschaftlichen Schulen, sowie für die Unterstützung sonstiger landwirth-
schaftlicher Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom
1. April 1894 bis 31, März 1895. Berichterstatter ist Herr AbgeordneterLieven, dem ich
das Wort gebe.

Berichterstatter Abgeordneter Lieven: Meine Herren! Dieser Etat der landwirth-
schaftlichenSchulen balancirt in Einnahme und Ausgabe mit 150 000 M. Die Einnahmen
sind dieselben geblieben, die Ausgaben sind auch dieselben geblieben, bis auf die Position 5, wo
die neuen 5 landwirtschaftlichen Schulen, die Sie in der vorigen Session beschlossen habe»,
aufgenommen sind. Es steigen also dann die Ausgaben von 2200 auf 11 000 M. Die
Position 8, Zuschuß für den RheinischenFischereiuercinzu Bonn steigt von 1000 ans 1500 M.
Diese Position ist erhöht worden, weil von verschiedenenkleineren FischcrcivereinenAntrage
um Unterstützungan den Provinzialansschuß kamen, Der Prouinzialausschuß hat dem Rheinischen
Fischerciverein, welcher als der Provinzialvcrcin angesehenwerden muß, die Zuschüsse erhöht,
damit die anderen kleineren Vereine von dort die Zuschüsse verlangen, da sich die Provinz-
Verwaltung mit dieser Sache doch wohl nicht abgeben kann.

Die I. Fachcommission,meine Herren, schlagt Ihnen die Genchmiguug dieses Etats vor.
Stellvertretender VorsitzenderIanßcn: Ich stelle ohne besondere Abstimmung fest,

daß Sie diesen Vorschlag zu Ihrem Beschlnß erhoben haben.
Der folgende Gegenstand betrifft den Antrag der I. Fachcommission zum Etat

für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895. Berichterstatter ist
wieder Herr Abgeordneter Lieven, den ich bitte, zu refcriren.

Berichterstatter Abgeordneter Lieven: Meine Herren! Auch hier schließt der Etat
'n Einnahme nnd Ausgabe mit 5100 M. ab. Die Fachcommissionschlagt Ihnen auch hier
die Genehmigung dieses Etats vor.

Ich erlaube mir noch mitzutheilen, daß bis jetzt ? Kinder untergebracht sind nnd noch
Platz für 3 vorhanden ist. Einstweilen hat davon abgesehen werden müssen, mehr als 7 Kinder
unterzubringen, weil sich der Pächter erst einmal in die Sache hineinleben muß. Im nächsten
Jahre werden wahrscheinlich10 Kinder untergebracht werden können.

18*
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Wie gesagt, auch hier schlagt Ihnen die I. Fachcommission die Genehmigung des
Etats vor.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Ich nehme an, daß Sie diesem Vorschlagebei¬
getreten sind, meine Herren. — Er ist zum Beschluß geworden.

Herr Abgeordneter Becker wird dann die Güte haben, über den folgenden Gegenstand
der Tagesordnung zu referiren:

Antrag der I. Fachcommission zum Etat über die Einnahmen und Aus¬
gaben für gewerbliche Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis
31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Berichterstatter Abgeordneter Becker: Meine Herren! Der Etat ist der letzte in dem
gedruckten Bande, der Ihnen zugegangen ist. Er bewegt sich in sehr wenigen Zahlen, Zunächst
sind als Einnahmen 10 900 M. mehr vorgesehen,als in frühere»: Jahren. Die 53 000 M. aus
Prouinzialmitteln reichen gerade aus, um die Ausgaben, die vorgesehen sind, zu decken und dein
Provinzialausschuß einen bescheidenen Dispositionsfonds zu lassen. In den Ausgaben hat sich
zunächstnoch durch einen nach dem Druck herbeigeführtenBeschluß des Provinzialausschusseseine
Aenderung vollzogen,auf die ich gleich kommenwerde. Zunächst finden Sie 3 Ausgaben, die in
derselbenHöhe bereits in früheren Etats gestanden haben, für die KöniglicheWebcreischulezu
Crcfeld, für die Fachfchule der Kleineren- und Stahlindustrie zu Ncmscheid und für die Korbflccht-
fchulc zu Heinsberg, mit zufammcn 21 000 M. Dann stand im bisherigen Etat ein Zuschuß für
die Hüttenfchule in Bochum von 3500 M. Diese Hüttenschule ist inzwischen nach Duisburg
verlegt worden. Es war in dem Etat vorgeschlagen— nnd so steht es noch jetzt gedruckt in
dem Exemplar, das Sie haben, — diesen Zuschuß um das Doppelte, auf 7000 M. zu erhöhen.
Ihr Ausschuß schlagt Ihnen neuerdings noch vor, den Zufchuß auf 10 000 M. pro Jahr zu
erhöhen, natürlich, damit der Etat trotzdem in Einnahme und Ausgabe balancirt, entsprechend
den letzten Titel Nr. 8, zur Verfügung des Provinzialausschusses, um dieselbe Summe von
3000 M. herabzusetzen.

Die Gründe für diese so wesentlicheErhöhung, meine Herren, liegen darin, daß der
Stadt Duisburg durch die Verlegung der Hüttenschuledorthin sehr erhebliche Mehraufwendungen,
besonders für die nöthigen Räumlichkeiten,erwachfen. Es haben darüber noch fpezielleVerhand¬
lungen zwischen dem Landesdirektor, einem Vertreter des Provinzialausschussesuud dem Vertreter
der Stadt Duisburg stattgefunden, nachdem der Etat bereits abgeschlossen war, und nachdem durch
diese Verhandlungen die erhebliche Erhöhung der Mehraufwendungen von Duisburg klargestellt
war, hat die weitere Erhöhung auf 10 000 M. durch Beschluß des Provinzialausschusses statt¬
gefunden.

Dann finden Sie 12 500 M. für den Central-Gewerbevereinfür Rheinland, Westfalen und
benachbarteBezirke zu Düsseldorf, dann neu 3000 M. Zufchuß für den Kölnischen Kunstgewcrbe-
uerein zu Köln, der in Köln denselbenZweck erfüllt, für welchen der Eentral - Gewerbeverein für
Rheinland und Westfalen sonst in der Provinz thätig ist, eine Summe, welche bereits seit
1'/» Jahren auf Befchluß des Provinzialausfchusses diesem Verein zugewendetwird.

Das Gleiche liegt bei dem nächsten Posten vor: Zuschuß zu den Unterhaltungskostender
Webcschule für die Wollenindustrie zu Aachen 2000 M.

Endlich, meine Herren, finden Sie noch zur Hebung und Förderung der gewerblichen
Thätigkeit in der Provinz auf Beschluß des Provinzialausschusses den nunmehr verminderte"
Betrag von 4500 M„ der ursprünglich in diesem Etat auf 7500 M. lautete, aber wegen der
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der Hüttcnschule in Duisburg zuzuwendendenweiteren Erhöhung von 3000 M, um dieselbe
Summe gekürzt werden muhte. Der Provinzialausschuß hofft, nachdem alle zur Zeit vorliegenden
Bedürfnisse in dem Etat zur Befriedigung gelangt sind, mit dieser Summe von 4500 M., die
allerdings um 1500 M. niedriger ist als im vorigen Etat, auch den Ansprüchenauf gewerblichen,
Gebiet in der bevorstehendenzweijährigen Etatsperiode gerecht werden zu können.

Ich erlaube nur daher, Ihnen Namens der Fachcommission,welche den Etatsentwurf i»
diefer geänderten Forin nicht beanstandet hat, die Annahme desselbenzu empfehlen.

Stellvertretender VorsitzenderIaußen: Herr Abgeordneter Fritzen hat das Wort.
AbgeordneterFritzen: Ich möchte mir hier eine Frage erlauben. Was die Hüttcnschule

in Duisburg anbetrifft, fo ist die Beihülfe dafür urfprünglich bewilligt für die Schule i» Bochum.
Sie war früher in Bochum und ist von da verlegt worden. Damals ist, soviel ich mich erinnere,
an die Bewilligung der Beihülfe hier im Landtage die Bedingung geknüpft worden, daß auch
Westfalen einen Beitrag leiste, und ich möchte mir jetzt die Anfrage erlauben, ob augenblicklich
noch die Provinz Westfalen einen angemcfsenenBeitrag leistet, oder ob die Bedingung falleu
gelllsscu ist, das; die Provinz Westfalen gegenwärtig einen ebenfo hohen Beitrag leistet wie die
Nheinprovinz.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Das Wort hat Herr Landesdirektor Klein.
Landesdirektor Geheimer Ober-Negierungsrath Klein: Die Thatsache, welche der Herr

AbgeordneteFritzen anführt, ist richtig; die Hüttcnschulebestand in Bochum; die Provinz West¬
falen zahlte denselbenZuschuß wie die Nheiuprovinz, weil die Schule von Rheinländern und
Westfalen gleichmäßigbefucht wurde. Im vorigen Jahre wurde die Verlegung der Schule uach
Duisburg in das Gebiet der Nheinprovinzbeschlossen; diesen Umstand nahm die Provinz Westfalen
wahr, um die Zahlung ihrer Hälfte des Beitrages au die Bedingung zu knüpfen, daß die Nheiu¬
provinz außer dem Beitrage für die Schule iu Duisburg denfelben Betrag, welchen Westfalen
für die Schule in Duisburg beiträgt, für eine Schule in Dortmund bewilligen solle. Letzteres
haben wir abgelehnt, denn wenn wir dasselbe, was wir für die Schule in Duisburg von Westfalen
bekommen,für eine Schule in Dortmund geben sollen, so ist es für uns viel einfacher,daß wir
auf deu Beitrag von Westfalen verzichtenund statt dessen den ganzen Beitrag für die Schule in
Duisburg übernehmen. Entweder zahlt die Provinz Westfalen ihre Hälfte wie bisher werter,
oder aber wir müssendie Schule allein unterhalten und sie als rheinischeSchule betrachten, und
dann werden wir von den Schülern aus Westfaleu eiuen höheren Veitrag verlangen müssen, wre
die Rheinländer zahlen. Die Provinz Westfalen ist aber auf dein Standpunkt gebbebeu, daß ste
den Antheil nur hergeben wollte, wenn die Rheinprovinz auch 3500 M. für eine Schule m
Dortmund gäbe, fodaß wir unter allen Umständen 7000 M. hätten zahlen müssen, und da
wollten wir sie doch lieber für Duisburg zahleu und damit allein Herr der Sache sem.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Herr AbgeordneterLehr hat das Wort.
Abgeordneter Lehr: Ich wollte dasselbe sagen, was der Herr Landesdnektor bereüs

gesagt hat. Es haben längere Verhandlungen mit der Provinz Westfalen und ^uch nnt Duisburg
über diesen Punkt stattgefunden und die Stadt Duisburg hat sich auf den Standpunkt gestellt,
wie der Herr Landesdnektor eben erwähnte, daß eine solche bedingungsweise Bewilligung zu
Unzuträglichkeiten führt. Die Unzuträglichkeit,die aus der bedinguugsweifenBewilligung erwachsen
ist, zeigt sich schon darin, daß die Stadt Duisburg iu diesem Jahre den ausgefallenen Bettag
von 3500 M den die Provinz Westfalen bisher bewilligt hatte, selbst hat zahlen müssen Das
^ schließlich die Folge von bedingungsweisenBewilligungen. Deshalb steht die Stadt Duisburg
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in Uebereinstimmungmit der Provinzialverwaltung, wie gesagt, auf dem Standpunkte, daß die
Bewilligung der Provinzen unabhängig von einander erfolgen möchten. Ich für meine Person
möchte nun die Gelegenheit gern benutzen,um der Provinzialverwaltung und auch der Commission
meinen verbindlichstenDank dafür abzustatten, daß sie ein so wirksames und einsichtiges Interesse
für die Schule an den Tag gelegt haben.

Meine Herren! Sie thun, wenn Sie dem Antrag Ihrer Commissionbeitreten, für die
Nheinprovinz wirklich ein gutes Werk, das heißt für die niederrheinifcheIndustrie. Ich kann
das nicht genug betonen, die Schule ist eine enorm wichtige gewerbliche Fachschule, die der Industrie
die Werkmeister und die unteren Beamten liefern soll. Daran hapert es bei den Werken,
Ingenieure und Techniker giebt es in Unzahl, aber die kleinen Beamten fehlen, und deshalb hat
die Industrie des Niederrheins ein ganz ungemein großes Interesse an der Anstalt, und die
Großiudustrie des Niederrheins ist doch ein Faktor, der von der Provinz berücksichtigtzu werden
verdient. Das Unglück bei solchen Fachschulen ist das, daß so recht eigentlich niemand weiß,
woher die Mittel für diese Anstalten zu nehmen sind. In erster Linie ist ja ganz gewiß der
Staat dazu verpflichtet. Der Staat entzieht sich dein auch nicht und würde gewiß in diesem
Jahre mehr gethan haben; — aber ich brauche ja über die staatliche Finanzlage kein Wort zu
verlieren. Es war daher in diesem Jahre dem Staate nicht möglich,mehr zu thun. Der Zuschuß,
den die Provinzen geben, wird nur so lange dauern, als der Staat die von ihn: anerkannte
Verpflichtung nicht erfüllen kann, Glauben Sie nicht, daß blos die Stadt Duisburg durch Ihre
Bewilligung einen Vortheil hat. Sie hat als Stadt von der Schule nicht viel, das hat sich
immer mehr und mehr gezeigt und das haben die Herren von der Provinzialverwaltung, welche
sich über die Dinge informirt haben, auch anerkannt Es handelt sich lediglichum die Schule;
sie muß in irgend einer Weise unterhalten werden, und da meine ich, wäre nuu die Provinz in
Verbindung mit der Gemeinde die geeignetsteKorperschaft. Die Gemeinde thut natürlich bei
weitem mehr als die Provinz thun wird, wenn der Beschluß der Fachcommissiondurchgeht. Ich
möchte Sie im Interesse der niedcrrheinischenIndustrie dringend bitten, den Antrag, den Ihnen
Ihre Fachcommissionvorschlagt, zu genehmigen.

Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Fritzen.
Abgeordneter Fritzen: Ich habe diese Position nicht angegriffen und beabsichtige

auch nicht, sie anzugreifen. Ich habe mich aber veranlaßt gefühlt, vorhin die Frage zu stellen,
weil, als wir die Schule unterstützte,, zu der Zeit, da sie in Bochum auf westfälischemGebiete
lag, es durchaus gerechtfertigt war, daß wir die Bedingungen stellten, daß Westfalen seinen
Zuschuß von 3500 M. ebenfalls weiter bewillige; sonst wäre es dahin gekommen daß wir in
Bochum auf westfälischerErde eine Schule unterstützthätten, die von der eigenenProvinz nichts
bekommt. Im Uebrigen muß ich daran erinnern, daß derartige an Bedingungen geknüpfte
Bewilligungen zahlreich vorkommen. Ich erinnere an den Eifelfonds, an die 100000 M., die
wir zur Hebung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Eifel hingeben, die wir nur uuter
der Voraussetzung bewilligen, daß der Staat 200000 giebt; und der Staat bewilligt die
200000 M. unter der Veraussetznng, daß die Provinz ihre 100000 M. giebt. Im Uebrigen
will ich die Position nicht angreifen. Aber jetzt, nachdem die Schnle in Duisburg ist, auf
rheinischer Erde, nachdem sie ausschließlichvom rheinischen Provinzialuerband unterstützt wird,
folgen Konsequenzendaraus. Zunächst wird der Name nicht mehr sein können, Rheinisch-
Westfälische, sondern Rheinische Hüttenschnle. und fodann möchte ich zur Erwägung anheim
geben, ob nicht in Zukunft den Westfälischen Industriellen, welche an den Vortheilen der
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Schule Partizipiren wollen, gewisse Bedingungen auferlegt werden müssen. Wenn die Rhein-
Provinz ausschließlich die Schule unterstützt, so ist meines Trachtens die rheinische Indnstrie
bevorrechtigtan der Schule und dann wird die westfälische Industrie hintenan gesetzt werden müssen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Das Wort hat Herr AbgeordneterLehr.
AbgeordneterLehr: Ich möchte den Ausführungen des Herrn AbgeordnetenFritzen im

Allgemeinenzustimmen. Es ist bedauerlich,daß die Provinz Westfalen sich von der finanziellen
Unterstützung der Anstalt zurückgezogen hat. Es sind thatsächlichvon den 110 Schülern, welche
die Schule besuchen, immer noch annähernd 40 Westfalen, und es hätte die Provinz Westfalen
allen Grund, der Anstalt auch weiterhin Interesse zuzuweuden. Es wird dieserhalb auch ein
Antrag an die Provinz gestellt werden, ob derselbe Erfolg hat, das kann ich bei dem ablehnenden
Verhalten der Provinz nicht wissen. Indes, meine Herren, glaube ich, daß es doch bedenklich ist,
den Namen der Schule zu ändern, solche Namen müssen conservirt werden, ich glaube aber auch
nicht, dah es sich empfiehlt, auf die Fragen sich hier einzulassen. Die Schule ist seit 10 Jahren
unter diesem Namen in der Industrie eingebürgert, deshalb halte ich es für bedenklich, bei dieser
Veranlassung an dem Namen der Schule zu rütteln. An Bemühungen unsererseits, das Interesse
der Provinz Westfalen an dieser Schule zu wecken, wird es ganz gewiß nicht fehlen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Das Wort hat Herr Abgeordneter Fritzen.
AbgeordneterFritzen: Ich höre, daß augenblicklich 40 Schüler aus Westfalen die Schule

besuchen, also die Thatsache steht fest, daß wir im Interesse auch von Westfalen eine Schule unter¬
halten, wozu die Provinz Westfalen keinen Pfennig und die Nheinprouinz 10 000 M. beisteuert.
Ich wiederhole, ich will diefe „vornehme Handlungsweife" nicht angreifen, aber es scheint mir
doch, wir dürfen nicht vergessen,daß die westfälischen Schüler nicht mit demselbenSchulgeld und
unter denselben Bedingungen an der Schule partizipiren können, wie die rheinischen Schüler, Ich
möchte dein Provinzialausschuß empfehlen, dieses Verhältniß einer sorgfältigen Erwägung zu
unterziehen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Das Wort hat der Herr Landesdirektor.
Landesdirektor Geheimer Ober-Regierungsrath Klein: Wir werden dieser Anregung des

Herrn AbgeordnetenFritzen gerne Folge geben. Für den Fall, daß die Provinz Westfalen sich
weiter ablehnend verhalten follte, würde ich mit dem Kuratorium der Schule über die angeregten
Fragen in Verbindung treten, fodaß wir zu der nächstenBerathung die Sache geklärt haben
werden. Es ist ja vielleicht noch Hoffnung vorhanden, daß die Provinz Westfalen wieder den
früheren Zuschuß ohne die erwähnte Bedingung giebt. Sollte die Provinz Westfalen indessen bei
ihrer Weigerung beharren, fo würden wir daraus allerdings Conseanenzenziehen müssen, das
erkenne ich mit dem Herrn AbgeordnetenFritzen vollständig an.

Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Ich schließe nunmehr die Diskussion und ertheile
das Schlußwort dem Herrn Referenten.

Berichterstatter AbgeordneterNecker: Meine Herren! Ich bin der Meinung, daß die
Anregung, die Herr Fritzen gegebenhat, alle Beachtung verdient. Zunächst würde es der Stadt
Duisburg vorbehalten sein, ihre Anträgean die Provinz Westfalen zu wiederholen. Die Provinz Westfalen,
die, wenn ich recht unterrichtet bin, im nächsten Monat ihren Landtag hat, wird darüber zunächst
W befinden haben. Ist das Resultat ein negatives, was ich im Interesse der Schule nicht
wünschen würde, dann hat der Herr Landesdircktorzugesichert,der Anregung des Abgeordneten
Fritzen weitere Folge zu geben. Ich glaube, damit können wir uns heute begnügen, uud ich
"wchte Ihnen die unveräuderte Annahme des Antrags als solchen empfehlen.
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Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Eine Abstimmung ist nicht beantragt, dieselbe
wird nicht nöthig sein; ich nehme Ihr EinVerständniß dafür an, daß Sie dem Antrag der
FachcommissionIhre Zustimmung ertheilen und zum Beschluß erheben.

Wir kommen dann zum letzten Gegenstande der Tagesordnung:
Antrag der I. Fachcommission zum Bericht uud Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Feuerwehr-Unfalltasse der Rheinprovinz.

Herr Abgeordneter Dietze wird über diesen Antrag Bericht erstatten.
Berichterstatter Abgeordneter Dietze: Der 36. Rheinische Provinziallandtag hat in der

Sitzung vom 11. Dezember 1890 den Provinzialausschuß beauftragt, die Gesuchedes Ausschusses
des Verbaudes der Rheinisch-Westfälische,: Feuerwehren und des Verbandes der RheinischenFeuer¬
wehren, betreffend die Bildung einer Unfnllkassefür die bei Ausübung ihres Berufes beschädigten
Fencrwehrlente und ihrer Hinterbliebenen einer eingehendenPrüfung zu uuterzieheu uud über das
Resultat dem nächsten Proviuziallandtage Bericht zu erstatten. Schon bei Gelegenheitmeines Vor¬
tragt über den Verwaltungsbericht habe ich die Ehre gehabt, Ihnen sagen zu können, daß die Vor¬
bereitungen schon so weit getroffen sind, daß aus den Überschüssen der RheinischenProvinzial-
Feuer-Societät 30 000 M. seit annähernd 2 Jahren bereit gestellt sind, nm den Grundstockfür
diese Fencrwehr-Unfallkasse zu bilden. Wir haben also heute einen Betrag von 30 000 M-
Kapital und davon von 2 Jahren die Zinsen. Außerdem hat der Provinzialausschuß Ihnen
einen Entwnrf zu dem Statut der Feucrwehr-Unfallkassevorgelegt, lind Sie finden denselben in
Drucksache Nr. 2. Das Statut ist iu der reiflichstenWeise von Ihrer I. Fachcommissiuugeprüft
wurden, und diefclbe hat namentlich dem §.8 — worin sich, nebenbei gesagt, ein kleiner Druck¬
fehler fiudct, der Buchstabe L gehört in die zweitletzte Zeile — eiue besonders eingehende
Erörterung zu Theil werden lassen. Es sind verschiedene Antrage gestellt worden in Bezug auf
die Beiträge sowohl, wie auch über die Art und über die Höhe der Unterstützung. Man hat
sich aber in der Fachcommissiongesagt, für jetzt diesen Paragraph und das ganze Statut unver¬
ändert anzunehmen, weil wir erst Erfahrungen sammeln müssen; heute machen wir gewisser¬
maßen einen Sprung ins Dunkle, und aus diesem Grunde empfiehlt Ihnen die I. Fachcommission
die unveränderte Annahme, um über das Resultat und den Inhalt des Statuts auf dem
nächsten Provinziallandtag weiter zu berichten. Eine wirkliche Abänderung hat nur statt¬
gefunden in der zweiten Zeile des 8- 19 und des §. 20. Da muß es heißen: Aenderungen
dieses Statuts finden durch den Beschluß des Provinziallandtag es statt, während gedruckt ist
durch Beschluß des Provinzialausschusses. Diese Aenderung ist dadurch nöthig geworden,
weil dieses Statut der Genehmigung des Ministers unterliegen soll und deshalb der Landtag
vorher um seine Zustimmung gebeten werden mußte. Es ist das die einzige Aenderung, die
Ihnen die Fachcommissionvorschlägt. Gleichzeitig möchte ich noch mittheilen, daß die verschie¬
denen Feuerwehren sehr dringend wünschen,daß recht bald das Statut in Kraft treten möchte,
womöglicham 1. Januar, und ich möchte mir gestatten, an den Herrn Staatscommifsarius die
Bitte zu richten, daß die Genehmigung von Seiten des Herrn Ministers sobald wie möglich
erfolgt. (Königlicher Commissar Ober-Präsident Nasse: Das Telegramm an den Her"
Minister liegt schon vor mir) Ich darf annehmen, daß unter diesen Umständen auf Verlesung
des Statuts verzichtet wird, damit die Sache schneller geht. Ich empfehle Ihnen alfo den
Antrag des Provinzialausfchusfes.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Fisch"-
Abgeordneter Fischer: Meine Herren! Es darf wohl keinem Zweifel unterliegen,

daß die neue Einrichtung, die durch das vorliegendeStatut geschaffen werden soll, in der ganze«
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Provinz eine beifällige Aufnahme finden wird und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es
schon länger als ein dringendes Bedürfniß erschienen ist, eine derartige Kasfe einzuführen. Ich
hege aber doch noch einige Wünsche, von denen ich hoffe, daß sie die Zustimmung des hohen
Hauses fiuden. Diese Wünsche sind zunächstgerichtetans den §. 8 des Statuteutwurfs, der auch
vom Herrn Referenten befondcrs hervorgehoben wurde, und von dem gesagt wurde, er mochte
einstweilen so bleiben, damit nicht ein Sprung ins Dunkle gemacht werde. Ich glaube aber,
daß dieser Sprung ins Dunkle gemacht wird, wenn wir es bei den außerordentlich niedrigen
Entschädigungssätzenbelassen, wie sie hier bemessen worden. Die Feuerwehren, soweit ich sie
kenne, sind zumeist freiwillige Wehren, deren Mitglieder selbstständigeHandwerker uud Arbeiter,
also besser gestellte Bürger zu sein pflegen. Dieselben verdienen dnrch ihr Handwerk, ob sie
nun Schlosser, Schreiner oder Dachdeckersind. — meistens sind es ja folche Handwerker,
welche den Feuerwehren angehören. — nicht nur 3 M. täglich, welcherBetrag als höchster
Entschädigungssatzaufgestellt ist, sondern sie verdienen meistens mehr. Wenn nun ein Feuer-
wehrmauu zn Schaden kommt bei seinem schönen Beruf, den er ausübt, wenn er seine Mit¬
bürger aus Fcuersuoth errettet, soll er dann eine so winzige Entschädigung von 1,50 M. pro
Tag bekommen? Das ist viel zu wenig. Der Feuerwehrmauu muß sich dann an die Gemeinde
wenden und sieht sich genöthigt, an das Wohlwollen derselben zu recouriren. Das aber sollte
man, meine ich, einem solchen Manne doch nicht zumuthen. Nach meinem Dafürhalten würde
ein Entschädigungssatzfür eiucn völlig erwerbsunfähigen vcrheirathetcn Mann mit 3 M. durch¬
aus uicht zu hoch bemessen sein, nnd für einen unvcrhcirathetenc rwerbsuufähigen Mann würde
ich eine Entschädigung von 2 M. durchaus nöthig erachten. Selbstverständlich würden dann,
wenn das hohe Haus mit mir derselben Ansicht wäre, die Beiträge, wie sie im Z. 6 vorgesehen
sind, erhöht werden müssen, oder aber die Provinz müßte einen höhern Zuschuß geben. Ich
bin aber ganz gewiß, daß. wenn auch die Beiträge, wie sie im §. 6 bestimmt worden sind, so
normirt würden, daß für jedes Mitglied einer Feuerwehr pro Jahr 1 M. gezahlt werden
wüßte, die Gemeinden die ganze Last weniger unfreundlich aufnehmen würden. Denn gegen
Unfall versichernmüssen die Gemeinden doch; wenn sie aber bei einer Privatgesellschaft ver¬
sichern wollten, fo müßten sie mindestens das Dreifache zahlen, und damit wäre noch nicht
"reicht, was diefes Statnt bietet. Also, meine Herren, ich habe zu beantragen, Sie möchten
Ihre Zustimmung dazu geben, daß diese beiden Sätze, wie ich eben bemerkt, auf 3 nnd refp.
2 M. normirt werden, und daß nicht erst Untersuchungenstattfinden, wie die Verhältnisse des
Mannes liegen, ob er so ober foviel Kinder hat. ob der Maun sich in gutcu Vermögens¬
verhältnissen befindet oder nicht. Meine Ansicht geht dahin, daß die Leute, die bei Ausübung
ihres edlen Berufes Schaden erlitten haben, vollständig entschädigt werden müssen, gleichviel
in welchen Verhältnissen sie sich befinden. Es würde selbstverständlichanalog diesen Vorschlägen
unter z. 8d die lebenslänglicheRente auch zn niedrig und nicht ansrcichend sein; dieselbe würde
bann, statt 30 oder 60 M., ?5 M. betragen „Nissen. Es wäre überhaupt zu wünschen, daß
die niederen Sätze hier ganz fallen; es würde fönst erst jedesmal eine außerordentlich weit¬
schichtige Untersnchnng stattfinden müssen, nm festzustellen, welchen Betrag ein Befchädigter
Wischen 1,50 und 3 M bezw. 30 und U0 M. erhalten soll.

Der Bürgermeister müßte dann erst, wie es das Statut besagt, über alles Aufschluß
^bcu. Ja, meine Herren, dadurch würde die Entschädigung sehr verschlepptund es würde viel¬
leicht doch wenig dadurch erreicht. Ist ein Mann thatsächlichin Folge eines Unfalles in seinem
schönen Berufe erwerbsunfähig geworden, fo muß er meines Erachtens einen vollständig
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ausreichenden Ersatz dafür haben. Dahin geht der Hauptautrag, den ich mir zu stellen
erlauben möchte.

Ich habe sodann noch eine Frage znr Aufklärung zu stellen. Es heißt im §. 7: „Die
Jahresbeiträge der Gemeinden bezw. Wehren sind im Monat Januar im Voraus für das
ganze Geschäftsjahr zu zahlen. Der Zahlung ist ein namentliches Verzeichnis;der aktiven Mit¬
glieder der Wehr nach dem Bestände am 1. Januar beizufügen. Der Veitritt kann nur mit
sämmtlichen aktiven Mitgliedern der Wehr, uicht auch mit eiuzclueu Atheiluugeu derselbenerfolgen."

Fast sämmtliche Wehren, wenigstens in den etwas größeren Städten, siud zu dem
Luxus gekommen, ein Musikkorps zu habeu; auch das Musikkorps ist in gewissemSinne aktiv,
uud es könuten Mißverständnisse darüber entstehen, ob diese Mitglieder des Musikkvrps zu deu
attivcu Mitgliedern der Wehreu zu rechnen seien; es würde dies nach meinem Dafürhalten noch
zu präzisireu sciu, sonst würde auch für die Musiker der Beitrag gezahlt werden muffen, obwohl
diese sich niemals an den Löscharbeitcnbctheiligen. Ich bin der Ansicht, daß dieser Punkt
aufgeklärt werden muß.

Dann habe ich noch einen ferneren Wunfch. Nach meinemDafürhalten ist der Vcirath,
wie er im §.11 coustituirt ist, etwas sehr knapp bemessen. Der Beirath soll nnr aus 4 Mit¬
gliedern im Ganzen bestehen. Davon sollen 2 Mitglieder den vertretenen Gemeinden nnd
2 Mitglieder den Wehren angehören. Nun hat der Veirath, wie Sie wissen werden, eine
ziemlich umfasseudeAufgabe. Er soll mitarbeiten an der Verwaltung der Kasse, er soll mit¬
entscheiden über die Erhöhung oder Ermäßigung der Beiträge uud es sind ihm auch uoch
sonstige, uicht unwichtige, Aufgabe« auferlegt; er foll auch feststelle»,unter welchen Bedinguuge»
die Wehren selbst oder die Gemeinden der Unfallkasse bcitretcn können. Das alles sind sehr
wichtige Aufgabe», die von dem Vcirathe zu erledigen sind, uud da meiue ich, ist ciu Vcirath
von 4 Mitgliedern außerordentlich knapp bemessen, namentlich wenn man bedenkt, daß er die
zur Zeit bestehendenetwa 184 Wehren mit circa 11700 Mitgliedern vertreten soll, vorausgesetzt,
daß sämmtliche Wehren der Kasse beitreten, was voraussichtlichgeschehen wird. Ich habe mir
daher erlaubt, diesbezüglich deu Autrag zu stellen, die Zahl der Mitglieder des Beiraths zu
verdoppeln.

Stellvertretender Vorsitzender Iaußen: Ich bitte den Herrn Abgeordneten mir die
Anträge zu übergeben; ich denke sie sind schon schriftlich abgefaßt. Ich ertheile sodann das Wort
dem Herrn AbgeordnetenZweigcrt.

Abgeordneter Zweigert: Meine Herren! Wenn ich auf die Ausführungen des Herrn
Vorredners eingehe, gestatte ich mir die zwei unbedeutenderenPunkte vorwegzunehmen. Es betrifft
dies einmal das Musikkorps und dann die Frage von der Zusammenfetzungdes Vciraths. Meine
Herren! Es ist ein Irrthum, wenn der Herr Vorredner annimmt, daß unsere Wehren sich lediglich
aus Luxus diese Musiker halten und daß sich diese an der Feuerlöscharbcit uicht betheiligc».
Die Leute sind vornehmlichHornisten, die beim Blasen sich unmittelbar neben dem Chef befinden
müssen, sie haben die Signale zu geben und sind den Gefahren ebenso ausgesetztwie die Feuer¬
wehrleute. Es treteu dazu eiuige musikliebendeLeute, die bei festlichen Gelegenheiten Musik
machen, die aber an der Brandstätte mit thätig sind und deu gewöhnlichen Feuerwehrleuten
angehören. Wenn also eine Feuerwehr sich ein solches Musikkorps hält, so siud das auch Feuer¬
wehrleute, die auch zahlen müssen, und wenn eine Feuerwehr ein Luxusmusikkorpssich leisten sollte,
dann kann sie, denke ich, auch 60 Pf. bezahlen. Ich glaube, daß man besondereAusnahmen da
nicht zu machen hat.
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Was nun die Angelegenheitder Mitglieder des Beirathcs anbetrifft, so glaube ich, daß
die Zahl 4 vollständig ausreicht, es kommt im vorliegenden Falle darauf an, die Verhältnisse der
einzelnen Leute nach den von den BürgermeisternerstattetenBerichtenund nicht nach eigner Kenntniß
zu beurtheilen, sodann aber scheint mir dieser Punkt nicht ausreichend genug, um dieserhalb
eine Abänderung eines Statuts vorzunehmen,welches nach langen Verhandlungen mit den Wehren
selbst zu Stande gekommen ist.

Meine Herren! Was die Höhe der Beiträge betrifft, so haben wir in der I. Fach¬
commission eine eingehende Erörterung über diese Punkte gepflogen. Die Erörterung der
Commission richtete sich indessen weniger gegen die Höhe der Beiträge als gegen die Frage
nach der Bemessung der Höhe der zu zahlenden Entschädigungen. Wir sagten uns, da die
gesummten Feuerwehrleute den gleichen Betrag bezahlen, da die Gemeinde für jeden ein und
dieselbe Summe zahlt, so wäre consequent, wenn auch jeder Feuerwehrmann dieselbe Entschädigung
bekämennd diese Entschädigung müsse daher gleichmäßig bemessensein für zeitweiseErwerbs¬
unfähigkeit, gleichmäßig bemessen fein für den Todesfall, gleichmäßig bemessen fein für die
Beerdigung und nur bei der dauernden Erwerbsunfähigkeit könnte ein Unterschied gemacht
werden, je nach dem Grade derselben, sei es, daß eine volle oder eine halbe Erwerbsunfähigkeit
vorliegt. Von den Mitgliedern des Provinzialausfchnsses bczw. dem Direktor der Prouinzial-
Feuer-Societät wurde hinzugefügt, daß consequentcrweife dann die Beiträge auch nach dieser Rich¬
tung normirt werden müßten. Aber, meine Herren, diesen Auträgeu stattzugeben, ist unmöglich.
Bei dem heutigen Stande erscheint meines Erachtens jede Aenderung in dieser Richtung voll¬
ständig ausgeschlossen. Es ist ganz unmöglich einen neuen Tarif festzustellen,(einheitlichen
Veitrag für die zeitweife Erwerbsunfähigkeit und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit je nach
dem Grade der Erwerbsuufähigkcit verschiedene Entschädigungssumme,:, uud wieder einheitliche
für den Fall des Todes) — das jetzt noch fertig zu machen, erscheintmir wenigstens ganz
ausgeschlossen. Dazu gehört eiue genaue statistische Aufnahme über die in den einzelnen Kreisen
entstandenen Unfälle nnd es muß danach festgestelltwerden, wie hoch werden die Kosten fein,
die dadnrch entstehen, und wie hoch sind demnach die Beiträge zu bemessen, die jede Gemeinde
für die einzelne Feuerwehr zu leisten hat. Um nicht das Inslebentrcten dieser Kasse bis zum
Zusammentritt des nächstenProvinziallandtages zu verschieben, wollen wir es bei der Vorlage
bewenden lassen. Der Herr Feucr-Societats-Dircktorwird in der Lage sein, in den nächsten 2 Jahren
ausreichendeErfahrungen zu machen,und wenn sich herausstellensollte, daß, was leicht möglich ist,
Unzufriedenheit bei den Feuerwehrleuten felbst in Folge der verschiedeneu Bemessungen der
Unterstützuug eintritt, so wird er nach 2 Jahren einen abändernden Vorschlag vorlegen
können. Heute meiue Herren, würden Sie durch die Anträge des geehrten Herrn Vorredners
das Inslebentreten der Kasse selbst gefährden. Nun noch ein Wort zur Bemängelung der Hohe
d°r Entschädigung. Meine Herren! Ich gönne den Feuerwehrleuten alles Gute uud wünsche
jedem Menschen, daß er namentlich in solchem Falle eiue so hohe Entschädlgnng wie möglich
bekomme,aber daß die Gemeinden nicht auch etwas dazu thun sollen nnd daß man nun alles
auf diese Kasse übernehmen soll, kann ich auch nicht einsehen. Ich halte in meiner Geme.nde
v«n vornherein an den Beschluß fest, daß jeder Feuerwehrmann der beim Löschen verunglückt,
Entschädigungerhält, wenn nun die Kasse eintritt, werden wir ihr sofort beüretcu, und wnd sie
uns infoweit von der Entschädigung entlasten. Etwaiges Mehr kann jede Gemeinde zahlen.
Eudann aber ist doch bei Erhöhung der Entschädigung und bei Erhöhung der Beiträge die
Gefahr vorhanden, daß sehr leicht das Bessere des Guten Feind sein könnte. Werden tue
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Beiträge zu hoch bemessen, so werden die Gemeinden und Feuerwehren Anstund nehmen, der
Kasse beizutreten. Lassen Sie die Sache ins Leben treten, lassen Sie sie 2 Jahre laufen, dann
weiden Sie ausreichendeErfahrungen machen, ich bitte daher die Anträge abzulehnen. (Beifall.)

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Der Herr AbgeordneteSchriller hat das Wort.
Abgeordneter Schriller: Meine Herren! Ich habe den Ausführungen meines Herrn

Vorredners, welchen ich vollständig beitrete, nur einige Bemerkungenhinzuzufügen, und will noch
auf zwei Gesichtspunkteaufmerksam machen, unter denen man zu demselbenSchlüsse kommen
kann. Zunächst werden die Beiträge nicht von den Beteiligten gezahlt, sondern von den
Gemeinden. Es ist also die Gemeinde als Ganzes versichert und nicht der einzelne Feuerwehrmann,
und es muß die Gemeinde doch wünschen, daß die Entschädigungen, welche bei Unfällen gezahlt
weiden, nach den Verhältnissen gezahlt werden, daß da nicht ein Einheitssatz besteht, sondern daß
innerhalb ihres Kreises die Verhältnisse der einzelnenPersonen berücksichtigt werden. Also, meine
Herren, nicht die einzelnen Feuerwehrleute sind versichert, sondern die Gemeinde ist für ihre
Feuerwehrleute versichert, und es kann gerade so wie bei einer Unfall-Verufsgcnosscnschafteine
verschiedenartigeEntschädigungje nach dem besonderenFalle eintreten.

Dann, meine Herren, mochte ich in zweiter Reihe noch ein kleines Exempel anführen.
Sie werden gewiß der Ansichtsein, daß, wenn ein Familienvater mit 6—8 Kindern einen Unfall
erleidet, die Entschädigungdoch etwas anders behandelt werden muß, als wenn ein kinderloser
Ehemann von eine»! solchen Unfall betroffen wird. Ich glaube, es ist ganz richtig, daß keine
ein für alle Mal feststehenden Einheitssätze eingeführt worden sind, es wird dadurch der Wirk¬
lichkeit in viel größerem Maße Rechnung getragen. Wenn Sie beispielsweise den Satz für die
Entschädigung von Familienvätern bei vorübergehenderArbeitsunfähigkeit einfach auf 2 Mark
normiren, anstatt, daß er wie jetzt zwischen l'/ü —3 M. schwankt, so würde Ihnen wahrscheinlich
sehr oft das Herz bluten, wenn man einem Familienvater nicht mindestens3 M. täglich geben könnte,
sondern bei 2 M. bleiben müßte, und es ist ganz richtig, wenn Diejenigen, die in besserer Lage
sind als solche Familienväter, eine etwas geringere Entschädigung erhalten. Ich schließe mich also
den Antragen der Fachcommissionan und bitte alle Abänderungsvorschlägeabzulehnen.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Herr Abgeordneter Fischer hat das Wort.
Abgeordneter Fischer: Ich möchte den Herrn Vorredner darauf aufmerksam machen,

daß es doch wohl nicht anders kommen wird, als daß die Beiträge, wie sie von den Wehren
resp, den Gemeinden liquidirt werden, auch speziell der Person zufließen, die die Beschädigung
erlitten hat, und so wird kaum ein Unterschiedzu inacheu sein zwischen der Gemeinde oder der
Wehr und dem betreffendenIndividium, das die Beschädigungerfahren hat.

Dann sagte der Herr Vorredner, Entschädigungenwerden bei einem ernsten Unfälle und
bei Obwalten besonders mißlicher Verhältnisse höher sein müssen als bei einen: geringeren und
dem Bestehen weniger mißlicher Verhältnisse. Ich sehe aber hier im Statut, daß dafür Raum
genug gelassen ist. Es heißt am Schlüsse des 8 8: „In besonderen Fällen können ausnahmsweise
auch höhere Sätze, als die vorstehend festgestellten, bewilligt werden", und in jenen Fällen würde
man das annehmen können. Es wäre also recht und man wäre, wenn ein Mann mit vielen
Kindern einen Unfall erfahren hätte, hiernachin der Lage, ihm eine höhere Entschädigungzuwenden
zu können,als die im Statut angesetzte.

Ich gestatte mir noch auf eins aufmerksam zu machen. Ich sehe am Schluß des Statuts
und es ist vorhin von dem Herrn Referenten bemerkt worden, daß der §19 dahin abgeändert s",
daß eine Aenderungdes Statuts durch den Provinziallandtag genehmigt werden müsse. Analog wird es
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ja doch wohl im §. 20 daselbstheißen müssen, daß die Auflösung einer Kasse nicht durch den
Provinzialausschuh, sondern nur durch den Provinziallandtag erfolgen kann. (Berichterstatter
AbgeordneterDietze: Ich glaube, das ist richtig.)

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Eine Meldung zum Worte liegt nicht mehr vor,
ich schließe die Diskussion. Das Schlußwort hat der Herr Nefereut.

AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich habe den Ausführungen der Herren Oberbürger¬
meister Zweigert uud Oberbürgermeister Schüllcr nichts auderes hinzuzufügen, als was ich
im Eingange meines Vortrages schon gesagt habe. Wir wollen keinen Sprung ins Dunkle
machen. Lassen Sie zur Zeit das Statut in Kraft treten, und wenn sich die Nothwendigkeitvon
Aenderungen im Laufe der Zeit herausstellt, so wird dein Prouinziallandtag das Nähere darüber
mitgetheilt werden. Ich bitte also die wohlgemeintenAnträge des Herrn Fischer nicht anzu¬
nehmen, sondern dem Vorschlageder I. Fachcommissiongemäß das Statut so zu genehmigen,wie
es Ihnen vorliegt.

Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Wir kommen zur Abstimmung. Ich schlage Ihnen
vor, die von dem Herrn AbgeordnetenFischer eingebrachtenAnträge bei den betreffendenPara¬
graphen zur Entscheidung zu stelleu. Wenn diese Anträge Ihre Zustimmung nicht finden sollten,
werde ich feststellen, daß Sie sich mit dem Wortlaut des Paragraphen, wie er Ihnen gedruckt
vorliegt, einverstanden erklären. — Sie sind damit einverstanden.— Die Paragraphen 1, 2, 3,
4 und 5 sind nicht bemängelt. Zu §. 6 hat Herr KollegeFischer den Antrag gestellt:

„Die Beiträge der der Kasse beitretenden Gemeinden oder Wehren statt auf jährlich
60 Pf. für jedes aktive Mitglied der letztern auf 1 M. zu erhöhen bezw. festzusetzen."

Ich bitte die Herren, welche diesem Antrage Ihre Zustimmung geben wollen, sich zu
erheben. (Geschieht)

WünschenSie (zu Herrn AbgeordnetenFischer) noch eine Abstimmung über die anderen
Antrage Herr Kollege? (Abgeordneter Fischer: Ich verzichte).

Demnach haben Sie beschlossen, das ganze Statut mit den von der Fachcommission
beliebten Aenderungenzu genehmigen, so zwar, daß im § 19 und 20 an Stelle des Wortes „Prouinzial-
ausschusses"Provinziallandtages" gesetzt werde.

So wäre dieser Gegenstand und damit auch die Tagesordnung erledigt.
Ich habe Ihnen nunmehr die Vorschläge für uufere nächste Sitzung zu machen. Ich

denke, wir lassen dieselbe morgen um 11 Uhr stattfinden. Das Wort zur Geschäftsordnunghat
Herr Abgeordneter Becker.

AbgeordneterBecker (zur Geschäftsordnung): Morgen um 11 Uhr ist bereits eine Sitzung
des Provinzialausschussesanberaumt; ich möchte bitten, daß die Sitzung erst um 12 Uhr beginne.

Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Das war mir unbekannt, also nehmen wir
12 Uhr. Wir weiden uns allerdings mit unseren Arbeiten etwas beeilen müssen. Da aber
keine sehr wichtigen Sachen ans die Tagesordnung kommen, so werden wir wohl in einer zwei¬
stündigen Arbeit fertig werden, fo daß die Herren, welche die Nachmittagszügein die Heimath
benutzen wollen, darin unbehindert sind. Am Montag können wir dann mit der Plenarsitzung
um 1 Uhr beginnen. AbgeordneterBecker hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Necker: Ich möchte noch eine Bemerkung zur Geschäftsordnung machen.
Ich möchte die Herren der I. Fachcommissiondarauf aufmcrkfam machen, daß eine ganze Reihe
°°n Gegenständen noch unserer Erledigung harrt, und da werden wir Montag ohne Sitzung der
^'"Mission schwerlichvorübergehen lassen können; wir werden uns ja darüber morgen in der
Iachcommissionssitzungnoch verständigen können.
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Stellvertretender Vorsitzender Ianßen: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Graf
Beissel von Gymnich.

AbgeordneterGraf Veissel von Gymnich: Meine Herren! Ich möchte doch die Ver¬
treter des Regierungsbezirks Aachen bitten, daß wir morgen einmal zusammentreten wegen des
Vorschlages für ein Mitglied des Prouinzialausschusses, die Herren mögen mir das nicht übel
nehmen, wenn ich das als das nichtälteste Mitglied des Regierungsbezirks Aachen thue. Ich
weih aber nicht, wer der betreffende Herr hier ist, und möchte doch, daß, ehe Sie nach Hause gehen,
der Vorschlag gemacht wird, da Montag die Wahl stattfinden muß.

Stellvertretender VorsitzenderIanßen: Vielleicht um '/^12 Uhr? (Abgeordneter Graf
Veissel von Gymnich: Ja!) Wünschen die Herren die Vornahme der Ersatzwahl für den
Provinzialausschuh schon morgen? Ich habe die Wahl noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt,
da wir füglich bis zur nächstenWoche damit warten können. Setzen wir also auf die Tages¬
ordnung für morgen:

Eingänge.
Antrag der I. Fachcommissionzum Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche

die Förderung von iluust und Wissenschaftbetreffen, für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis
31, März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Antrag der I. Fachcommissionzum Etat für die Verwaltung der Provinzialmusecn zu
Bonn und Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April
1894 bis 31. März 1895.

Antrag der I. Fachcommissionzur Petition der Taubstummenlehrer der Provinz um Auf¬
besserung ihrer Dienstcinkommendurch Abänderung der Bestimmungen über die Besoldung der
Provinzialbeamten und Einordnuug nach dem Dienstalter in verschiedene Gehaltsstufen.

Antrag der I. Fachcommissionzur Petition des Straßenmeisters Bartsch in Pallien bei
Trier um Bewilligung des tarifmäßigen Wohnungsgeldzuschussesanstatt der für seinen Wohnort
festgestelltenMiethsentschädigung.

Bericht der II. Fachcommissionzum Bericht und zu den Anträgen des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 300) hin¬
sichtlichAbänderung der 88- 31, 65 und 08 des Gesetzes zur Ausführung des Buudesgesetzes
über den Unterstützuugswohnsitzvom 8. März 1871.

Antrag der II. Fachcommission zum Etat des Laudarmcnwesens der Nhcinprovinz
für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis
31. März 1895.

Antrag der II. Fachcommissionzum Etat der Polizcistrafgelderfunds und des Ehren-
brcitsteiner allgemeinen Armenfunds (Staatsnebcnfonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1893
bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895.

Antrag der II. Fachcommissionzum Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster
Kinder für die Etatjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom I. April 1894
bis 31. März 1895.

Antrag der II. Fachcommission zum Etat des Landarmenhauses zu Trier für die
Etatsjahre vom 1. April 1893 bis 31. März 1894 und vom 1. April 1894 bis 31. März 1895-

Antrag der II. Fachcummifsion zum Etat über die Unterstützung milder Stiftungen,
Nettungs-, Idioten- und anderer WuhltlMigleitsanstalten, sowie über die Kosten für Freistellen
an idiotische«. Kinder, welche bczw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armen-


	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158

